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Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 ς 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 ς 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 ς 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 
von 08.30 ς 12.00 h und 15.00 ς 17.30 h und Mi./Fr. 
von 08.30 ς 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

 
 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/ 9119733 
 
 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch 08 bis 12 Uhr 
Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 
 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Internet 
unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. zahn-
notdienst.info. 
 
 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige dienst-
habende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Papiertonne 
Dienstag, 01.07.2025 
Dienstag, 29.07.2025 
 

Gelber Sack 
Montag, 23.06.2025 
Montag, 21.07.2025 
 

Restmüll 
Montag, 02.06.2025 
Montag, 16.06.2025 
Montag, 30.06.2025 
 

Biomüll 
Dienstag, 10.06.2025 
Montag, 23.06.2025 
Montag, 07.07.2025 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 
Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in KleiƴƳŜƴƎŜƴ ōƛǎ м ŎōƳ όαƴƻǊƳŀƭŜǊά 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, zu 
den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 Uhr 
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bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 11.30 
Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   нрΣлл ϵ 
   ½ cbm   мнΣрл ϵ 
   Kleinstmenge    рΣлл ϵ 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   слΣлл ϵ 
½ cbm  олΣлл ϵ 
Kleinstmenge  млΣлл ϵ 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

Á Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
Á Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
Á Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
Á Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2025 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-
straße gebracht werden. Grüngut (bis 1 cbm) kann 
auch am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   фΣрл ϵ 
½ cbm   рΣлл ϵ 
Kleinstmenge  нΣрл ϵ 

 
 

 
 

Wasserdruck Virnsberg 
 

Der Hochbehälter Virnsberg wird im Herbst 2025 we-
gen altersbedingten Gründen vom Netz genommen. 
Die Räumlichkeiten werden zu einer Übergabestation 
umgebaut. Aus technischen Gründen erhöht sich der 
Wasserdruck um circa 1,5 bar. 
 

Bitte prüfen Sie bis 01. September 2025, ob in Ihrer 
Hausinstallation ein funktionierender Druckminderer 
verbaut ist. 
 

Nicht betroffen von dieser Maßnahme sind: 
Mühlbuck, Fischbuck und Neuer Weg 
 

Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite, Sie können 
Herrn Tyrach unter folgender Telefon-Nr. erreichen: 
0152 0476 1131 
 

Wasserversorgung 
Markt Flachsladen 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag ς Freitag              08.00 ς 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 ς 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich    14.00 ς 18.00 Uhr 
Samstag                              08.00 ς 09.00 Uhr 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
 

Herausgeber: Markt Flachslanden, 1. Bürgermeister  
Hans Henninger, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, 
Tel. 09829/9111-11, Mobil: 0172/1741704, 
E-Mail: hans.henninger@flachslanden.de 
 

Anzeigenannahme: Markt Flachslanden, Schulstr. 2,  
91604 Flachslanden, Tel.: 09829/9111-0, Fax: 9111-21, 
E-Mail: poststelle@flachslanden.de 
              martina.albert@flachslanden.de 
 

Druck Schneider Druck GmbH, Erlbacher Straße 102, 91541 
Rothenburg o. d. T. 
 

Auflage: 1 100 pro Ausgabe 
 

Verteilungsgebiet: Alle Haushalte in der Gemeinde 
 

Das Mitteilungsblatt für den Markt Flachslanden er-
scheint am letzten Samstag des vorhergehenden 
Monats 
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt Juli 2025 
Redaktionsschluss: 18.06.2025 

Erscheinungstermin: 28.06.2025 
 
 
 

 
 

Probealarm 
¶ 28. Juni 2025 

 
 

Fundsachen 
 

¶ sŎƘǿŀǊȊŜ .ǊƛƭƭŜΣ CŜƭŘǿŜƎ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘ α!Ƴ IƛƳƳŜƭπ
ǊŜƛŎƘά 

¶ rosa Sterntaler Kindermütze, Feldweg Waldrand 
Wolfsgruben 

¶ Felgenschloss, Radsicherungsbolzen ς Adapter, Am 
Weiherholz 15 

¶ NOCO Starthilfe-Powerbank Boost X GBX 155, B 13 
Abzweig Flachslanden 

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Der Markt Flachslanden hat die Haushaltssatzung für 
das Jahr 2025 erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 01. Januar 2025 in Kraft. Die Haushaltssatzung 
mit Anlagen kann gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in der Gemeindever-
waltung, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, innerhalb 
der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 

Flachslanden, 24.04.2025 
 

Henninger, Erster Bürgermeister 
 



 
4       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  06/2025 

Haushaltssatzung 
 

des Marktes Flachslanden (Landkreis Ansbach) für das 
Haushaltsjahr 2025 
 

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt 
der Markt Flachslanden folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt.  
Er schließt im  
 

Verwaltungshaushalt in den  
Einnahmen und Ausgaben mit  6.483.300,-- ϵ 
 

und im 
 

Vermögenshaushalt in den  
Einnahmen und Ausgaben mit     9.528.500,-- ϵ 
 

ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
a) für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (A)    = 550 v.H. 
 

b) für die Grundstücke (B)  = 260 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer   = 320 v.H. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 500.000,-- ϵ festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 
in Kraft. 
 

Flachslanden, 24.04.2025 
 

Markt Flachslanden 
 

Hans Henninger, Erster Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die 
Festsetzung und Entrichtung der Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2025 
 

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuer-
bescheide für das Jahr 2025 wird hiermit gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (BGBl. I, Seite 965), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2024 in gleicher Höhe wie 
im Vorjahr festgesetzt. 
 

Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, die keinen 
Grundsteuerbescheid für 2025 erhalten, im Kalender-
jahr 2025 die gleiche Grundsteuer wie im Kalenderjahr 
2024 zu entrichten haben. Für diese treten mit dem 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag 
ein schriftlicher Steuerbescheid für das Jahr 2025 zu-
gegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu ¼ ihres Jah-
resbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2025, 
vorbehaltlich einer anderen getroffenen Regelung, fäl-
lig. Die Grundsteuerbescheide und die Begründung 
hierzu können beim Markt Flachslanden, Schulstr. 2, 
91604 Flachslanden, eingesehen werden. 
 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei 
Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als be-
kannt gegeben. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Wider-
spruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage er-
hoben (siehe 2.) werden, schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektroni-
schen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). Kraft Bun-
desrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig.  
 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird  
 

ist der Widerspruch einzulegen bei Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden. Sollte über 
den Widerspruch ohne zureichenden Grund in ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 An-
sbach, Postanschrift: Promenade 24 ς 28, 91522 Ans-
bach erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ab-
lauf von drei Monaten seit der Einlegung des Wider-
spruchs erhoben werden, außer wenn wegen beson-
derer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten 
ist.  
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2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird  
 

ist die Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach, Promenade 24 ς 28, 91522 Ansbach, Post-
fach 616, 91511 Ansbach zu erheben. 
 

Markt Flachslanden  
 

Flachslanden, 24.04.2025 
 

Hans Henninger, Erster Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung der Öffentlichen Ausle-
gung gem. § 3 Abs. 2 BauGB Markt Flachs-
landen für den Entwurf der 3. Änderung 
ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung gem. § 
13a BauGB 
 

Der Marktgemeinderat Flachslanden hat in der Sitzung 
vom 22.04.2025 den Entwurf der 3. Änderung des Be-
bauungǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ƎŜōƛƭƭƛƎǘ ǳƴŘ ŘƛŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛπ
che Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Behör-
denbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 

Planungsziel der Marktgemeinde ist es, mit der vorlie-
genden 3. Bebauungsplanänderung, eine Teilfläche 
des Gewerbegebietes in ein Mischgebiet umzuwan-
deln und so das bestehende Mischgebiet bedarfsge-
recht zu erweitern. Da das Mischgebiet eine Kombina-
tion aus Wohn- und Gewerbenutzung erlaubt, führt 
die Änderung zu einer höheren Flexibilität der Nut-
zung des Grundstücks. Mit der Änderung wird ein be-
sonderes Augenmerk auf den Lärmschutz gelegt, um 
die bestehende angrenzende gewerbliche Nutzung 
mit der geplanten Erweiterung des Mischgebiets nicht 
einzuschränken. 5ŀǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ DŜōƛŜǘ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά 
befindet sich am südlichen Ortsrand von Flachslanden, 
östlich der Staatsstraße St 2253 und östlich der Kreis-
straße AN 21. Der Geltungsbereich hat eine Gesamt-
größe von ca. 8,8 ha. Die Änderung hat eine Größe von 
ca. 6.930 m² und umfasst die Flurstücke 546/20, 
546/24, 546/27 und Teilflächen der Flurstücke 546/19, 
546/18, 546/22, 546/25 und 546/21 der Gemarkung 
Flachslanden.  
 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes er-
folgt im beschleunigten Verfahren (gem. § 13a), bei 
dem die Vorschriften des § 13 BauGB (vereinfachtes 
Verfahren) zur Anwendung kommen. Entsprechend 
der Regelung des § 13 Abs. 2 BauGB wird von der früh-
zeitigen Erörterung und Unterrichtung der Öffentlich-
keit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen. Im vereinfachten Verfahren wird 
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 

nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
BauGB abgesehen. 
 

Der Geltungsbereich ist in folgendem Planausschnitt 
(unmaßstäblich) dargestellt: 
 

 
 

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά Ƴƛǘ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴΣ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ό{ǘŀƴŘ 
16.04.2025) und schalltechnischer Untersuchung 
(Stand 31.03.2025) wird im Internet unter 
ǿǿǿΦŦƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴΦŘŜ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ wŜƛǘŜǊ αƭŜōŜƴ-woh-
ƴŜƴκōŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀŜƴŜά ǾƻƳ 10.06.2025 bis ein-
schließlich 11.07.2025 veröffentlicht. Zusätzlich zur 
Veröffentlichung im Internet werden die Unterlagen 
im Rathaus des Markt Flachslanden, Schulstr. 2, 91604 
Flachslanden während der allgemeinen Dienststunden 
bereitgestellt. Stellungnahmen sollen während dieser 
Frist elektronisch an poststelle@flachslanden.de und 
bei Bedarf in Textform an den Markt Flachslanden, 
Schulstr. 2, 91604 Flachslanden oder während der 
Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden.  
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über die 3. Änderung des 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ǳƴōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛgt blei-
ben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Entwurfes der 3. Änderung des 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ƴƛŎƘǘ Ǿƻƴ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ƛǎǘΦ 
 

Der Inhalt diese Bekanntmachung ist zusätzlich im In-
ternet unter www.flachslanden.de unter dem Reiter 
αƭŜōŜƴ-wohnen/bebauungsplaene eingestellt. Der In-
Ƙŀƭǘ ŘƛŜǎŜǊ .ŜƪŀƴƴǘƳŀŎƘǳƴƎ ǳƴŘ ŘƛŜ ƴŀŎƘ Ϡ о !ōǎΦ н 
{Φ м .ŀǳD. Ȋǳ ǾŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴŘŜƴ ¦ƴǘŜǊƭŀƎŜƴ ǎƛƴŘ 
auch über das zentrale Internetportal des Landes zu-
gänglich. 
 

Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
ŀǳŦ ŘŜǊ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŘŜǊ !ǊǘΦ с !ōǎΦ м .ǳŎƘǎǘΦ Ŝ ό5{D±hύ 
ƛΦ ±Φ Ƴƛǘ Ϡ о .ŀǳD. ǳƴŘ ŘŜƳ .ŀȅ5{DΦ {ƻŦŜǊƴ {ƛŜ LƘǊŜ 
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Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, er-
halten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
ŘŜƳ CƻǊƳōƭŀǘǘ α5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎπ
ǇŦƭƛŎƘǘŜƴ ƛƳ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǾŜǊŦŀƘǊŜƴά Řŀǎ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ǀŦπ
fentlich ausliegt. 
 

Flachslanden, 31.05.2025 
 

Markt Flachslanden 
 

Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
 
 

Manöver und Übungen der US-Streit-
kräfte; Anmeldung gem. der Bekanntma-
chung vom 04.12.2008 (StAnz Nr. 51/52 
vom 19.12.2008) 
 

Folgende Übung wurde angemeldet: 
 

Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit 
Außenlandungen  

Zeitraum:  02.06.2025 ς 30.06.2025  
Besonderheiten: keine  
 

Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöverschä-
den möglichst zu vermeiden. Es wird gebeten, Einwen-
dungen gem. Ziff. III Nr. 3 der obengenannten Be-
kanntmachung unverzüglich mitzuteilen. Hinsichtlich 
des Verfahrens bei der Anmeldung von Ersatzansprü-
chen bei Manöverschäden wird auf das Handblatt der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Schadensre-
gulierungsstelle, Regionalbüro Süd Nürnberg, Ru-
dolphstraße 28 - 30, 90489 Nürnberg, Tel: 
0911/99261-0, Fax: 0911/99261-185, hingewiesen. 
Die Handblätter können dort angefordert werden. 
 
 

 
 

Weniger Verträge zurückgekommen als 
erwartet ς Start des Ausbaus verzögert 
sich deshalb ς Keine Anzahlung des ein-
maligen Anschlussentgelts am 01.06.2025 
 

Bis zum verlängerten Rückgabetermin der Wärmelie-
ferverträge am 11.05.2025 sind 107 Verträge einge-
gangen. Nach den beiden Informationsveranstaltun-
gen und den sog. Kellergesprächen von Herrn Ringel-
mann mit den Interessenten waren wir eigentlich von 
ca. 130 Verträgen ausgegangen. Daran hatte sich auch 
die Berechnung der Leitungsquerschnitte und der 
Größe der Heizzentrale(n) orientiert. 
 

Aus diesem Grund muss das Netz jetzt neu überrech-
net werden. Die gute Nachricht ist, dass die Erweite-
rung des Wärmenetzes höchstwahrscheinlich trotz-
dem zu denselben Konditionen umgesetzt werden 
kann, die schlechte Nachricht ist allerdings, dass sich 
die Umsetzung um die Zeit der Neuberechnung hin-
auszögert. 
 

Deshalb ist jetzt auch noch keine Anzahlung auf das 
einmalige Anschlussentgelt nötig. Urspünglich war 
geplant, dass der Anschlussbeitrag in drei gleichen Tei-
len zu ƧŜ рΦллл ϵ am 01.06.2025, 01.12.2025 und am 
01.06.2026 eingezogen wird. Für die Kunden mit ei-
nem Vorverlegungsvertrag war der Einzug des An-
schlussbeitrags am 01.06.2025 und am 01.06.2026 
vorgesehen. 
 

Wir gehen davon aus, dass sich die Umsetzung um ca. 
drei Monate verschiebt, so dass wir die erste Anzah-
lung nicht vor 01.09.2025 benötigen. Über den weite-
ren Fortgang der Planungen werden Sie in den kom-
menden Mitteilungsblättern informiert. Die Wärme-
netzerweiterung wird also nicht gestoppt, sondern 
schiebt sich nur etwas nach hinten! 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 
Stephan Schroth, Geschäftsführer Neue Energie 
Christian Schwarz, Geschäftsführer eco:net 
 
 

 
 

Wiedereröffnung des Naturlehrpfades 
 

Der Naturlehrpfad in Flachslanden entstand in liebe-
voller, ehrenamtlicher Kleinarbeit im Jahr 2003. Nach 
über 20 Jahren waren große Teile der Ausstattung von 
der Witterung und Überalterung gezeichnet und wur-
den 2023 und 2024 nun erneuert, aktualisiert und an 
passender Stelle mit weiteren Elementen ergänzt. Am 
Mittwoch, den 21.05.2025 wurde der rundum erneu-
erte Naturlehrpfad wiedereröffnet. 
 

Markante Punkte vor Ort sind der Schlittenberg und 
der Landschaftsweiher. Vom Schlittenberg hat man 
eine wunderbare Aussicht auf die Umgebung und den 
Weiher. Hier befindet sich ein kleiner Sitzplatz, der er-
neuert und mit einer sogenannten Sonnenliege ausge-
stattet wurde. Am Weiher selbst, an dem sich seit etli-
chen Jahren der Biber niedergelassen hat, wurde im 
Vorfeld der baufällige Steg abgebaut. Um trotzdem 
zum Verweilen und Beobachten der Tierwelt einzula-
den, erfolgte an dieser Stelle der Bau einer Sitztreppe 
aus Natursteinen. Eine kleine Infotafel und eine Cor-
tenstahl-Silhouette, die auf einem ehemaligen Steg-
fundament und damit quasi über der Wasseroberflä-
che schwebend befestigt wurde, machen auf den Bi-
berlebensraum und seine Besonderheiten aufmerk-
sam. 
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Eindruck von der Eröffnung mit der 2. Klasse der Grundschule 
 

Die bisherigen wegbegleitenden Tafeln zu den Inhal-
ten Tierspuren, Geologie, Baum- und Heckenarten 
wurden überarbeitet und erneuert sowie auf niedri-
gen Holzpfosten befestigt. Die Tafeln zu den Tierspu-
ren wurden zudem statt wie bisher an einzelnen Holz-
ǇŦƻǎǘŜƴ ƛƴ αhǊƛƎƛƴŀƭŀōǎǘŅƴŘŜƴά ŀƴ ŜƛƴŜƳ ŘǳǊŎƘƎŜƘŜƴπ
ŘŜƴ .ŀƭƪŜƴ ōŜŦŜǎǘƛƎǘΣ ŘŜǊ ƴǳƴ ŀƭǎ α¢ƛŜǊǎǇǊǳƴƎǎǘŀǘƛƻƴά 
zum Mitmachen animiert. 
 

 
 

Neu hinzukommt neben der Tafel zum Lebensraum Bi-
ber/Gewässer eine Tafel zur geologischen Zeitge-
schichte (mit Bezug zum Steinmaterial vor Ort) sowie 
eine Willkommenstafel am Beginn des Lehrpfades. Bei 

der Installation der Sitzplätze und der Infopunkte 
wurde darauf geachtet, erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Natur zu unterlassen. 
 

 
 

Hier kann man sehen, wie weit Tiere springen können und auch 
gleich testen, wie weit man selber springen kann 
 

Da sich im Laufe der Maßnahmenumsetzung aufgrund 
der stark gestiegenen Energie- und damit Metallpreise 
auch die Kosten für die Aufständerungen und die Cor-
tenstahl-Skulptur steigerten, erbrachte der Markt 
Flachslanden etliche Leistungen in Eigenregie. Die Ge-
ǎŀƳǘƪƻǎǘŜƴ ōŜƭŀǳŦŜƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦ осΦллл ϵΦ 5ŀǾƻƴ ǿǳǊŘŜ 
die Hälfte aus dem Fördertopf der Landschaftspflege- 
und Naturpark-Richtlinie (LNPR) des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucher-
schutz entnommen, dem Markt Flachslanden bleibt 
somit ein Eigenanteil von ebenfalls 50 %. 
 

 
 

Künftig können die Naturpark-Ranger den Pfad in ihre 
Arbeit mit Schulen und Kindergärten einbinden. Dar-
über hinaus können die ortsansässigen Spaziergän-
ger*innen und die Besucher*innen des Ortes Flachs-
landen die neu gestalteten Inhalte nutzen. 
 

Ganz herzlichen Dank an unseren Umweltbeauftrag-
ten Uli Meßlinger für die Planung und fachliche Beglei-
tung der Maßnahme sowie den Bauhof für die Hilfe-
stellung bei der Umsetzung und Ralf Klein und Werner 
Ehemann für die Mithilfe! 
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Ausschüttung der Bürgerstiftung Flachs-
landen für Jugendarbeit und Kultur 
Bei der diesjährigen Sitzung des Stiftungsrates der Bür-
gerstiftung Flachslanden am 29.04.2025 stand die Ver-
teilung der verfügbaren Gelder im Mittelpunkt. Insge-
samt wurden Spenden in Höhe von 2850,00 Euro ver-
teilt. Seit der Gründung der Bürgerstiftung Flachslan-
den im Jahr 2016 wurden bereits 18.650,00 Euro aus-
geschüttet. 
 

 
 

v. l.: Erwin Weißfloch, Jutta Strauß, Anja Hiemeyer, Fabian Sporer, Dr. Zeno 
Lamers und Bürgermeister Hans Henninger, Foto: Alexander Biernoth 
 

Im letzten November wurden die Vereine aufgerufen 
Anträge für anstehende Projekte zu stellen, daraufhin 
haben drei Vereine und der Seniorenbeauftragte Dr. 
Zeno Lamers einen Antrag gestellt. Am Dienstag, 
13.05.2025 überreichte Bürgermeister Hans Hennin-
ger im Rahmen der Gemeinderatsitzung den glückli-
chen Empfängern die Spenden. 
 

Der Kindergartenförderverein Flachslanden e. V. hat 

erstmalig einen Antrag gestellt. Die Bürgerstiftung be-

ȊǳǎŎƘǳǎǎǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ {ǇŜƴŘŜ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ мΦлллΣлл ϵ ŘƛŜ 

Anschaffung eines Balancierparcours. Der Parcours 

kann sowohl im Kindergarten, der Schule und beim 

Kinderturnen verwendet werden. Das regelmäßige Ba-

lancieren trägt zur allgemeinen Gesundheitsförderung 

bei und hilft Kindern ihre Muskeln zu stärken, ihre Fle-

xibilität zu verbessern und ihre Ausdauer zu steigern. 
 

Ebenfalls zum ersten Mal hat der Seniorenbeauftragte 

des Marktes Flachslanden Dr. Zeno Lamers einen An-

trag eingereicht. Dr. Lamers kann sich über eine 

Spende in Höhe von 500,-- Euro freuen. Das Geld soll 

für Veranstaltungen verwendet werden, wie z. B. für 

die Autorenlesung von Bartholomäus Grill und im 

Sommer ist ein (Rad)-Ausflug in einen Bio-Garten/Blu-

menhof in Mettelaurach geplant. 
 

Für die Blaskapelle Virnsberg e. V. konnten die beiden 

Vorsitzenden Erwin Weißfloch und Jutta Strauß eine 

Spende über 1.000,00 entgegennehmen. Mit dieser 

Spende soll die hervorragende Jugendarbeit der Blas-

kapelle unterstützt werden. Das Geld fließt vor allem 

in die Anschaffung von Leihinstrumenten und geeigne-

tem Notenmaterial für Anfänger. 
 

Der Schützenverein Virnsberg e. V. plant den Bau einer 

hinreichenden Außenbeleuchtungsanlage für das Trai-

ning der Sommerbiathleten. Die Maßnahme umfasst 

die Anschaffung eines Lichtmasten und der entspre-

chenden Leuchtmittel. Die geplanten Kosten dafür be-

tragen ca. 700,-- Euro, die Bürgerstiftung Flachslanden 

überreichte Schützenmeister Fabian Sporer einen 

Spendenscheck über 350,-- ϵΦ 
 

Neue Anträge Endes des Jahres möglich 
 

Ende des Jahres erfolgt erneut ein Aufruf im Mittei-
lungsblatt an die Vereine des Marktes. Dann können 
neue Anträge zur Förderung bei der Bürgerstiftung ge-
stellt werden um weiterhin vor allem die Jugendarbeit, 
aber auch andere Projekte zu unterstützen. 
 

Unsere Bürgerstiftung FLACHSLANDEN: Hilfe spen-
den ς Zukunft stiften 
 

Mit Spenden und Zuwendungen zum Vermögen ge-
meinsam unseren Ort lebens- und liebenswert erhal-
ten und gestalten! 
 

Zeigen auch Sie Ihre Verbundenheit zu Ihrem Ort und 
Ihrer Region und beteiligen Sie sich mit kleinen oder 
großen Beträgen an Ihrer Bürgerstiftung. Jeder Betrag 
zählt! Sie können auch zu bestimmten Anlässen (run-
der Geburtstag, Jubiläum, Trauerfall, etc.) Spenden für 
die Bürgerstiftung sammeln ς statt Blumen oder Ge-
schenke zu erhalten.  
 

Besonders in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte 
und vieler wichtiger Aufgaben übernimmt die Bürger-
stiftung gesellschaftliche Verantwortung, gibt selbst 
kreative Impulse und finanziert über die Stiftungser-
träge und Spenden vielfältige Projekte für die Gemein-
schaft, die sonst nicht realisiert werden könnten, z. B. 
für soziale Belange (Kinder, Senioren, Hilfsbedürftige, 
etc.), Sport, Kultur sowie den Natur- oder Denkmal-
schutz. Die Spenden helfen bei aktuellen Aufgaben. 
Zuwendungen zum Vermögen, sei es zu Lebzeiten o-
der von Todes wegen, helfen mit den Erträgen daraus, 
dauerhaft die gesellschaftlichen Aufgaben mitzuge-
stalten.   
 

Das Stiftungsvermögen ist dauerhaft und nachhaltig 
für die Zukunft angelegt, damit auch nachfolgende Ge-
nerationen von den Stiftungserträgen profitieren kön-
nen. Die Bürgerstiftung möchte auch Sie zum Engage-
ment anstiften: Machen Sie mit! 
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Vielen herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und 
Unterstützer! 
 

Spendenkonto der Stiftergemein-
schaft Stadt und Landkreis Ans-
bach:  
DE50 7655 0000 0000 0000 75; 
als Verwendungszweck bitte ange-
ben:  
Bürgerstiftung FLACHSLANDEN 
Spende oder Zustiftung und evtl. Projekt 
 
 

Jahreshauptversammlung beim Schützen-
verein 1872 Flachslanden e. V.  
 

Am Samstag, den 29.03.2025 fand die Jahreshauptver-
sammlung vom Schützenverein 1872 Flachslanden e. 
V. im Schützenhaus in Flachslanden statt. Der erste 
Schützenmeister Wolfgang Kehrberger begrüßte alle 
Mitglieder sowie den amtierenden Schützenkönig und 
Ehrenmitglied Ernst Nuspel, das Ehrenmitglied Fritz 
Kiefer sowie den ersten Bürgermeister Hans Hennin-
ger. In einer Gedenkminute wurde an die verstorbe-
nen Mitglieder gedacht. Im Jahr 2024 sind u. a. der Eh-
renschützenmeister Hans Döring sowie das Ehrenmit-
glied Klaus Pollak verstorben. 
 

Schützenmeister Kehrberger berichtete über das ab-
gelaufene Jahr und dessen sportliche wie auch gesell-
schaftliche Veranstaltungen. Aktuell besteht der Ver-
ein aus 184 Mitgliedern, wovon 42 Jugendliche sind. Er 
dankte allen Mitgliedern für deren Engagement und 
die Einsatzbereitschaft für den Verein. 
 

Es fand aktuell eine Schießstandüberprüfung statt, 
wobei einige Mängel festgestellt wurden. Dadurch 
kommen auf den Verein Kosten in Höhe von 52.000,00 
ϵ ȊǳΦ ¦Ƴ ŘŀŦǸǊ ŜƛƴŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ǾƻƳ CǊŜƛǎǘŀŀǘ Ȋǳ ōŜπ
kommen, muss der Mitgliederbeitrag bei den Jugend-
ƭƛŎƘŜƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ нрΣлл ϵ ǳƴŘ ōŜƛ ŘŜƴ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴ 
ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ рлΣлл ϵ ōŜǘǊŀƎŜƴΦ 5ƛŜ ŘŜǊȊŜƛǘƛƎŜƴ aƛǘπ
gliedsbeiträge betragen ŦǸǊ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜ слΣлл ϵ ǳƴŘ 
ŦǸǊ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜ нпΣлл ϵΦ ½ǳƳ 9Ǌƭŀǎǎ ŘŜǊ ¢ŀƎŜǎƻǊŘƴǳƴƎ 
lagen die entsprechenden Informationen zur Förde-
rung noch nicht vor, weshalb über die Beitragserhö-
hung ohne einen separaten Tagesordnungspunkt ent-
schieden wurde. Die Versammlung stimmte per Akkla-
mation einstimmig für die Erhöhung des Jugendbeitra-
ƎŜǎ Ǿƻƴ нпΣлл ϵ ŀǳŦ нрΣлл ϵΦ 
 

Weiterhin wurde über das abgelaufene Sportjahr be-
richtet und es gab einen kurzen Überblick über den ak-
tuellen Rundenwettkampf. Bei der Gaumeisterschaft 
waren die Luftpistolenschützen sehr erfolgreich. Es 
wurden dreimal der 1. Platz, siebenmal der 2. Platz 
und dreimal der 3. Platz belegt. 
 

Der erste Bürgermeister Hans Henninger dankte dem 
SV Flachslanden für unterschiedliche Veranstaltungen. 
So wurde u. a. das Reservistenschießen vom Schützen-
verein durchgeführt und mit einer Abordnung beim 
Volkstrauertag teilgenommen. 
 

 
 

Michael Kehrberger und Christine Ehemann bei der Ehrung. Bild: Wolfang 
Kehrberger 
 

Für die 50jährige Mitgliedschaft im Verein wurden 
Christine Ehemann und Michael Kehrberger geehrt. 
Eine solche Mitgliedschaft zeigt eine tiefe Verbunden-
heit mit dem Schützenverein, was einer besonderen 
Anerkennung würdig ist. 
 
 

Neuer Vorstand beim Gesangverein 
 

Der Gesangverein 1864 Flachslanden e.V. hat am 07. 
April in einer außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung einen neuen Vorstand gewählt. Beate Kujath aus 
Rosenbach wurde zur 1. Vorsitzenden und Reinhard 
Zink aus Ansbach zum 2. Vorstand gewählt. 
 

Die Neuwahlen waren notwendig, da Inge Dänzer, 1. 
Vorsitzende und Elisabeth Kiefer, 2. Vorsitzende bei 
der Jahreshauptversammlung am 03.02.2025 aus per-
sönlichen Gründen von ihren Ämtern zurückgetreten 
waren. Beide waren mehr als 10 Jahre erfolgreich im 
Vorstand tätig. Die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung hat sich, ebenso wie die neu berufenen 
Vorstände, ausdrücklich für ihre Tätigkeit in den zu-
rückliegenden Jahren bedankt. 
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Beate Kujath, 1. Vorstand und Reinhard Zink, 2. Vorstand, Bild: Hans Alb-
recht 
 

Die neuen Vorstandsmitglieder wurden für die Zeit bis 
zu den nächsten regulären Wahlen im Jahr 2027 beru-
fen. Bei den weiteren Vorständen sind keine Änderun-
gen eingetreten. 
 

Der Verein, der nun schon über 160 Jahre in Flachslan-
den das gemeinsame Singen fördert, freut sich immer 
über neue Mitglieder. 
 

 

Tag der offenen Tür im Haus St. Sophia in 
Flachslanden: Ein voller Erfolg!  
 

 
 

Willkommen: Einrichtungsleiterin Manuela Scheller heißt alle Gäste im 
Haus der Pflege St. Sophia herzlich willkommen! Fotos: Stiftung Lie-
benau/Bernd Reik 
 

Am 2. Mai strahlte die Sonne über Flachslanden und 
das neu gebaute Haus der Pflege St. Sophia der Stif-
tung Liebenau öffnete seine Türen für zahlreiche neu-
gierige Besucherinnen und Besucher. Von 10 bis 17 

Uhr durften die Bürgerinnen und Bürger aus Flachslan-
den und Umgebung das beeindruckende, moderne 
Pflegeheim in zentraler Ortslage besichtigen ς und sie 
nutzten diese Chance ausgiebig! 
 

 
 

Team: Freuen sich auf ihre Arbeit mit den Menschen im neuen Haus der 
Pflege St. Sophia: Einrichtungsleiterin Manuela Scheller und Team. Fotos: 
Stiftung Liebenau/Bernd Reik 
 

Einmal durch das Haus 
Einrichtungsleiterin Manuela Scheller, Pflegedienstlei-
terin Veronika Siebentritt und Regionalleiter Bernd 
Reik führten unermüdlich Rundgänge durch die Ein-
richtung und freuten sich über die überwältigende Re-
sonanz. Auch Bürgermeister Hans Henninger, die Pfar-
rer der Gemeinde und weitere lokale Akteure ließen 
es sich nicht nehmen, den Neubau kennenzulernen. 
Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Viele 
Gäste genossen das herrliche Wetter auf der Terrasse 
bei Kaffee und leckeren Köstlichkeiten. 
 

 
 

Besucher: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher besichtigten 
das neue Haus der Pflege in Flachslanden und genossen Kaffee und 
Kuchen. Fotos: Stiftung Liebenau/Bernd Reik 
 

Große Nachfrage 
α5ƛŜ bŀŎƘŦǊŀƎŜ ƴŀŎƘ ŜƛƴŜƳ tŦƭŜƎŜǇƭŀǘȊ ƛǎǘ ǎŜƘǊ ƘƻŎƘΦ 
9ǎ ǎƛƴŘ ƴǳǊ ƴƻŎƘ ǿŜƴƛƎŜ ŦǊŜƛŜ tƭŅǘȊŜ Ȋǳ ǾŜǊƎŜōŜƴάΣ ōŜπ
tont Manuela Scheller. Die ersten Bewohnerinnen und 
Bewohner sind Anfang der Woche bereits eingezogen. 
Auch beim Personal sieht es hervorragend aus: Bis auf 
zwei Teilzeitstellen im Helferbereich sind bereits alle 
besetzt. Das neue Team freut sich sehr darauf, in die-
sem schönen Umfeld ihre Arbeit aufzunehmen. 
 

Infos 
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Das Haus der Pflege St. Sophia bietet 34 Dauerpflege-
plätze sowie Kurzzeitpflegeplätze auf Anfrage, verteilt 
auf zwei Etagen, mit jeweils großzügigem Gemein-
schaftsbereich und offener Wohnküche. Alle Zimmer 
sind Einzelzimmer und verfügen über ein eigenes Bad. 
 
 

 
 

Ab in die Biotonne ς aber nur 
das Richtige  
 

Biomüll muss frei von Störstoffen sein. 
Darum geht es im Kern bei den Neuregelungen, die mit 
der neuen Bioabfallverordnung bundesweit in Kraft 
getreten sind. Auch für die Bürgerinnen und Bürger 
des Landkreises Ansbach heißt es daher, beim Bioab-
fall noch besser darauf zu achten, was wirklich in die 
braune Tonne gehört und was nicht. Denn um sicher-
zustellen, dass die neuen Regeln eingehalten werden, 
finden auch im Landkreis Ansbach Kontrollen statt. 
Detektorsysteme an den Abfallsammelfahrzeugen 
scannen die Bioabfallbehälter bereits vor der Entlee-
rung auf Störstoffe. So können Bioabfallbehälter mit 
erhöhtem Störstoffanteil bereits im Vorfeld erkannt 
werden ς und stehen gelassen werden. Wenn das pas-
siert, wird an der braunen Tonne künftig eine rote 
Karte angebracht. In diesem Fall müssen die Betroffe-
nen selbst nachsortieren.  
 

Für die strengeren Regelungen gibt es einen einleuch-
tenden Hintergrund: Bei der Kompostierung der orga-
nischen Küchen- und Gartenabfälle entstehen wert-
volle Erde, Humus und Gartenkompost als Bodenver-
besserer und Naturdünger. Diese werden in der Land-
wirtschaft, aber auch im heimischen Garten, einge-
setzt. Störstoffe führen jedoch dazu, dass der gewon-
nene Humus gesundheitsschädliche Stoffe enthalten 
kann und diese durch die Einbringung im Garten und 
der Landwirtschaft wieder in unserem Essen landen. 
Um eine saubere Kompostierung und damit hochwer-
tige Lebensmittel zu gewährleisten, muss der Biomüll 
also frei von Störstoffen sein. 
 

Störstoffe sind alle Gegenstände und Materialien, die 
sich nicht für die Herstellung von qualitativ hochwerti-
gem Humus eignen. Dazu gehören beispielsweise 
Müllbeutel aus Plastik, auch kompostierbare Folien-
beutel oder Bioplastikbeutel, Glas, Metall, Kunststoff-
produkte, Steine, Windeln, Zigarettenkippen, Straßen-
kehricht oder auch Tierkot. Wenn der Bioabfall zu viele 
Störstoffe enthält, muss er entweder aufwendig sor-
tiert oder kostenintensiv als Restmüll verbrannt wer-
den. Diese Kosten wirken sich auf die Abfallgebühren 
aus, die von allen Gebührenzahlern getragen werden 
müssen. 
 

 
 

Eine rote Karte an der Biotonne signalisiert, dass der Behälter nicht geleert 
wurde. Jetzt heißt es nachsortieren. Foto: Landratsamt Ansbach/Markus 
Gabler 
 

Das Landratsamt Ansbach hält rund um das Thema Ab-
fall zahlreiche Informationen bereit ς zum Beispiel in 
der Abfall-App für das Smartphone oder auf der 
Homepage www.landkreis-ansbach.de unter dem 
¢ƘŜƳŀ α!ōŦŀƭƭŜƴǘǎƻǊƎǳƴƎάΦ .Ŝƛ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜƴ CǊŀƎŜƴ ǎƛƴŘ 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch per Mail an 
abfallwirtschaft@landratsamt-ansbach.de sowie tele-
fonisch unter 0981/468-2399 erreichbar. 
 
 

Neue Selbsthilfegruppe bei 
Sepsis 
 

Sepsis ist in Deutschland die dritthäu-
figste Todesursache. Und doch wird in der Öffentlich-
keit deutlich weniger über diesen lebensbedrohlichen 
Zustand, der landläufig auch Blutvergiftung genannt 
wird, gesprochen als beispielsweise über Schlaganfall 
oder Herzinfarkt. Cornelia Sichermann aus Heilsbronn 
will das ändern. Sie ist selbst eine Betroffene und 
möchte Menschen mit ähnlichem Schicksal sowie de-
ren Angehörigen mit einer Selbsthilfegruppe Unter-
stützung anbieten. Die Gruppe startet ab Juni jeden 
zweiten Mittwoch im Monat um 17 Uhr im Online-For-
mat. Anmeldungen sind möglich bei den Mailadressen 
mittelfranken@sepsis-hilfe.com sowie ansbach@kiss-
mfr.de. 
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Treten für einen aktiveren Umgang mit dem Thema Sepsis ein: Christina 
Löhner von ŘŜǊ αDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǊŜƎƛƻƴ Ǉƭǳǎά [ŀƴŘƪǊŜƛǎ !ƴǎōŀŎƘ ǳƴŘ {ǘŀŘǘ !ƴπ
sbach, Betroffene Cornelia Sichermann und Gerhard Siegler, Behinderten-
beauftragter des Landkreises Ansbach (von links). Foto: Emina Skaljo 
 

Zudem sucht Cornelia Sichermann auch Kontakt zu An-
sprechpartnern im Gesundheitssystem, darunter die 
Gesundheitsregion plus Landkreis Ansbach und Stadt 
Ansbach sowie der Beauftragte des Kreistages für 
Menschen mit Behinderungen, Gerhard Siegler aus 
Weidenbach. Dieser zeigte sich erfreut, dass es nun im 
Landkreis Ansbach eine Anlaufstelle für von einer Sep-
sis Betroffene und deren Angehörige gibt. 
 

Eine Sepsis ist ein medizinischer Notfall. Sie entsteht, 
wenn die körpereigenen Abwehrsysteme eine Infek-
tion und deren Folgen nicht mehr lokal begrenzen kön-
nen. Es kommt zu einer überschießenden Abwehrre-
aktion des Körpers, die das eigene Gewebe und Or-
gane schädigt. Wird die Sepsis nicht rechtzeitig er-
kannt und behandelt, kann dies zum Mehrfachorgan-
versagen oder einem septischen Kreislaufschock füh-
ren und tödlich enden. Auch Amputationen können 
bei betroffenen Menschen notwendig werden. Hier 
steht Cornelia Sichermann als ehrenamtliche Beauf-
tragte der Sepsis-Hilfe ebenfalls als Kontaktperson zur 
Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter ande-
rem im Internet unter der Adresse sepsis-hilfe.org. Bei 
Fragen zu Behinderungen steht Gerhard Siegler telefo-
nisch unter der Nummer 0162 7829333 sowie per Mail 
an gerhardsiegler@outlook.de zur Verfügung. Bei Fra-
gen rund um Pflege können sich Bürgerinnen und Bür-
ger an die Pflegeberatungsstelle des Landkreises Ans-
bach wenden: telefonisch unter 0981 468-5520 oder 
per Mail an maximilian.lechler@landratsamt-ans-
bach.de. 
 

Vertragsnaturschutz lohnt 
sich 
 

Es sind etwa die ersten sechs Wochen 
des Jahres, da geht es im Landratsamt Ansbach zu wie 
ƛƳ ǎǇǊƛŎƘǿǀǊǘƭƛŎƘŜƴ α¢ŀǳōŜƴǎŎƘƭŀƎάΦ [ŀƴŘǿƛǊǘƛƴƴŜƴ 
und Landwirte geben sich reihenweise die Klinke in die 
Hand. Sie kommen zur Unteren Naturschutzbehörde 
(UNB), um über ihren Förderantrag im Rahmen des 
Vertragsnaturschutzprogramms (VNP) zu reden ς 
manchmal ŀǳŎƘ ŀƳ {ŀƳǎǘŀƎΦ α5ŀǎ ƛǎǘ Ŝƛƴ ǎŜƘǊ ƎǳǘŜǎ 
Miteinander auf Augenhöhe und eine sehr gute Bera-
ǘǳƴƎάΣ ŦƛƴŘŜǘ ¢ƘƻƳŀǎ IŅǊǇŦŜǊΣ [ŀƴŘǿƛǊǘ ƛƴ ŘŜǊ .Ǌǳƴǎǘ 
und dritter Bürgermeister der Stadt Leutershausen. 
Das Heu, das auf seinen schonend bewirtschafteten 
Wiesen wächst, verwendet unter anderem Schwein-
halter Thomas Vogel aus Altengreuth (Schillingsfürst) 
als Futter. 
 

α5ƛŜ ǇŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜ .ŜǊŀǘǳƴƎ ǳƴŘ ŀǳŎƘ ²ŜǊǘǎŎƘŅǘȊǳƴƎ 
sind die zentralen Elemente des Vertragsnaturschutz-
ǇǊƻƎǊŀƳƳǎάΣ ŜǊƪƭŅǊǘ ¦ƭǊƛƪŜ DǊǀǘǎŎƘ Ǿƻƴ ŘŜǊ wŜƎƛŜǊǳƴƎ 
von Mittelfranken. Die dort angesiedelte Höhere Na-
turschutzbehörde hat die Aufsicht über die UNB der 
Landratsämter. Mit Blick auf das VNP fällt die Bilanz 
sehr positiv aus. Der Landkreis Ansbach gehört nach 
der Alpenregion und der Rhön zu den Gebieten mit der 
größten Beteiligung. 4,2 Millionen Euro fließen jährlich 
in den Landkreis Ansbach, weil sich Landwirte und Be-
hörde auf Maßnahmen einigen können, die der Natur 
dienen und die Existenzgrundlage der landwirtschaft-
ƭƛŎƘŜƴ .ŜǘǊƛŜōŜ ŀƴŜǊƪŜƴƴŜƴ ǳƴŘ ōŜǿŀƘǊŜƴΦ α{chwer-
punkte sind Wiesen und Weiden zum Beispiel an Wör-
nitz und Altmühl, in der Brunst bei Leutershausen, 
aber auch Hutungen auf der Frankenhöhe und am 
IŜǎǎŜƭōŜǊƎάΣ ōŜǊƛŎƘǘŜǘ {ǘŜŦŀƴƛŜ {ŎƘǿŀǊȊΣ [ŜƛǘŜǊƛƴ ŘŜǊ 
UNB am Landratsamt Ansbach. 
 

 
 

Sind überzeugt vom Vertragsnaturschutzprogramm (von links): Landwirt 
und dritter Bürgermeister Thomas Härpfer (Leutershausen), Ulrike Grötsch 
von der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Mittelfranken, 
Schweinehalter Thomas Vogel, stellvertretender Landrat Hans Henninger, 
Kreisobmann Reinhold Meyer und Kreisbäuerin Christine Reitelshöfer vom 
Bayerischen Bauernverband, Landtagsabgeordneter Andreas Schalk, Ne-
benerwerbslandwirt Andreas Schurz, Landtagsabgeordneter Martin 
Stümpfig und Stefanie Schwarz von der Unteren Naturschutzbehörde am 
Landratsamt Ansbach. Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein 
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Finanziert wird das VNP aus Landes-, Bundes- und EU-
aƛǘǘŜƭƴΦ .ŜƛƳ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ CǀǊŘŜǊƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ αDŜƳŜƛƴπ
schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 
ŘŜǎ YǸǎǘŜƴǎŎƘǳǘȊŜǎά Ǝŀō Ŝǎ ȊǳƭŜǘȊǘ ŀōŜǊ YǸǊȊǳƴƎŜƴΦ 
Stefanie Schwarz und dem stellvertretenden Landrat 
Hans Henninger ist es wicƘǘƛƎΣ αŘŀǎǎ Řŀǎ ±bt Ƴƛǘ DŜƭŘ 
unterfüttert werden muss, damit es weiterlaufen 
kann. Es ist ein wichtiger Baustein bei der kooperati-
ven Umsetzung der Naturschutzziele, wie zum Beispiel 
dem Schutz der Natura 2000-Gebiete oder dem Bio-
ǘƻǇǾŜǊōǳƴŘάΦ 9ƛƴ DŜǎǇǊŅŎƘ mit Vertretern der Land-
wirtschaft und den Landtagsabgeordneten Andreas 
Schalk und Martin Stümpfig haben sie deshalb ge-
nutzt, um auf die unumstrittene Erfolgsbilanz im Land-
kreis Ansbach hinzuweisen.  
 

Einer der Landwirte, die im Vertragsnaturschutz unter-
wegs sind, ist Andreas Schurz aus Neureuth (Schillings-
fürst). Er mäht als Dienstleister Wiesen mit dem Mes-
serbalken. Das kostet etwas mehr, ist aber viel natur-
ǾŜǊǘǊŅƎƭƛŎƘŜǊΦ α²ŀǎ ōŜƛƳ aŅƘŜƴ ŀƴ ±ƛŜƭŦŀƭǘ ŀǳŦŦƭƛŜƎǘΣ 
ƛǎǘ ŦŀǎȊƛƴƛŜǊŜƴŘάΣ ŜǊȊŅƘƭǘ {ŎƘǳǊȊΦ ²Ŝƛƭ ƘŜǊƪǀƳƳƭƛŎƘŜ 
Mähmaschinen das Mähgut regelrecht zerschlagen, 
haben gerade Insekten sehr geringe Überlebenschan-
cen. Seine eigenen Wiesen hat Andreas Schurz nicht 
im VNP, weil er für seine Schafhaltung energiereiches 
Futter braucht und daher auch düngt. Dennoch er-
möglicht ihm das VNP, sich mit der Messerbalken-
mahd ein weiteres Standbein aufzubauen. Seine 
Schafe grasen auf artenreichen Magerrasen, die eben-
falls über das VNP gefördert werden. 
 

Kreisobmann Reinhold Meyer und Kreisbäuerin Chris-
tine Reitelshöfer stehen ebenfalls hinter dem Pro-
ƎǊŀƳƳΦ α9ǎ ǎǇƛŜƎŜƭǘ ŘƛŜ ±ƛŜƭǎŜƛǘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ [ŀƴŘǿƛǊǘπ
schaft wider und setzt auf Freiwilligkeit. Das ist für uns 
Řŀǎ ! ǳƴŘ hάΣ ǎo die Berufsvertreter.  
 

Auch die Landtagsabgeordneten nahmen positive Ein-
ŘǊǸŎƪŜ Ƴƛǘ ŦǸǊ ŘƛŜ !ǊōŜƛǘ ƛƴ aǸƴŎƘŜƴΦ α5ŀǎ 9ƛƴƎŜƘŜƴ 
auf die individuellen Belange der Landwirte lohnt den 
!ǳŦǿŀƴŘάΣ ƳŜƛƴǘŜ !ƴŘǊŜŀǎ {ŎƘŀƭƪΣ ŘŜǊ ŀƴƎŜǎƛŎƘǘǎ ŘŜǊ 
öffentlichen Haushaltslage aber auch einschränkte: 
αDƛƎŀƴǘƛǎŎƘŜ ½ǳǿŅŎƘǎŜ ǿƛǊŘ Ŝǎ ƴƛŎƘǘ ƎŜōŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦά 
Martin Stümpfig appellierte, die Mittel nicht noch wei-
ter zu kürzen, wenn doch der Bedarf steige. 
 
 

Alles rund?! um Schwanger-
schaft und Geburt Zweiteilige 
Informationsveranstaltung 
für werdende Eltern 
 

Teil I: Informationsabend für werdende Eltern 
Wann: Donnerstag, 26.6.2025, 18:00 Uhr 
Wo: Gesundheitsamt Ansbach ς Crailsheimstraße 64, 
91522 Ansbach 

Referenten: Frau Ulrike Kroemer, Oecotrophologin, 
AOK, Frau Anke Schwed-Horndasch, Diplom-Sozialpä-
dagogin FH, Gesundheitsamt 
Themen: 

¶ Richtige Ernährung in der Schwangerschaft und 
Stillzeit 

¶ Informationen zu Mutterschutz I Elternzeit I Eltern-
geld I Familiengeld I uvm 

 

Teil II: Gelungener Start mit Baby 
Wann: Donnerstag, 3.7.2025, 18:00 Uhr 
Wo: Gesundheitsamt Ansbach ς Crailsheimstraße 64, 
91522 Ansbach 
Referentin: Frau Anke Schwed-Horndasch, Diplom-So-
zialpädagogin FH, Gesundheitsamt 
Themen: 

¶ praktische Tipps und nützliche Informationen für 
einen gelassenen Start ins Familienleben. 

¶ Die ersten Wochen als Mutter I Vater I Kind 

¶ Entwicklung des Kindes in den ersten Wochen 

¶ Sichere Bindung 
 

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn un-
ter: Telefon: 0981/468-7802 oder per E-Mail: gesund-
heitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kosten-
los! 
 

Veranstaltung der staatlich anerkannten Beratungs-
stelle für Schwangerschaftsfragen am Gesundheits-
amt I Landratsamt Ansbach 
 
 

Wenn Essen zum Problem wird 
ς Einladung für Betroffene zur 
Kontaktgruppe Strohhalm 
 

Strohhalm bietet: 
- Raum zum Austausch und zur Information über das 

Thema  
- gegenseitige Unterstützung oder gemeinsame Su-

che nach Lösungen für Probleme 
- Schaffung von Motivation zur Behandlung 
- Knüpfen von Kontakten zu anderen Betroffenen 
 

Die Gruppe trifft sich an sechs Abenden jeweils don-
nerstags von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr im Gesundheits-
amt Ansbach, Crailsheimstr. 64. 
 

Das erste Treffen findet am 26.6.2025 statt. Um eine 
rechtzeitige Anmeldung wird gebeten unter 0981/468 
7103 oder 0981/468 7805 oder per Mail gesundheits-
foerderung@landratsamt-ansbach.de. 
 
 

 
 

Gemeinderatssitzung vom 01.04.2025 ς 
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öffentlicher Teil 
 
TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen worden. 
Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der 
Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die Be-
richterstattung erfolgt grundsätzlich durch den Vorsit-
zenden, sollte in der Niederschrift kein anderer oder 
zusätzlicher Berichterstatter benannt sein. 
 
TOP 03 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 11.03.2025 ς öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der zur Ver-
fügung gestellten Niederschrift ς öffentlicher Teil. Der 
Marktgemeinderat erhebt keine Einwände gegen die 
Niederschrift. 
 

Beschluss: einstimmig 
Die ausgehändigte Niederschrift ς öffentlicher Teil 
wird genehmigt. 
 

Marktgemeinderätin Guggenberger war bei der Ab-
stimmung nicht anwesend. 
Marktgemeinderätin Keitel war bei der Abstimmung 
nicht anwesend. 
 
TOP 04 Baupläne - beschließend 
 

Es sind keine Baupläne eingegangen. 
TOP 05 Kirchliche Angelegenheiten - Teilweise Er-
neuerung des Zauns am Pfarrzentrum und Spielplatz 
in Virnsberg; Beschluss über Förderung - beschlie-
ßend 
 

Die Kirchengemeinde Virnsberg plant eine Erneuerung 
des Zauns auf dem Grundstück des Jugendheims und 
Spielplatzes Virnsberg. Dies betrifft die Grenze zu den 
Grundstücken 38/6 und 38/7. Da der Spielplatz als ge-
meindlicher Spielplatz genutzt und unterhalten wird, 
wurde seitens der Kirchenpflegerin angefragt, ob der 
Markt Flachslanden für die Erneuerung des Zauns ei-
nen Zuschuss geben könnte. 
 

Es liegt ein Angebot der Firma Draht Krippner in Höhe 
сΦослΣрр ϵ ǾƻǊΦ 5ŜǊ aktuell marode Holzzaun soll durch 
einen Metallzaun ersetzt werden. Das Erzbistum Bam-
berg fördert die Maßnahme mit ca. 63 % der zuschuss-
fähigen Kosten. Insgesamt beträgt der Zuschuss des 
9ǊȊōƛǎǘǳƳǎ .ŀƳōŜǊƎ оΦнор ϵΦ 5ŀ Řŀǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ ŀǳŎƘ 
zum Teil öffentlich genutzt wird, schlägt die Verwal-
tung vor, einen Zuschuss in Höhe von 10 % zu gewäh-
ren. Die Verwaltung würde die Gesamtsumme in Höhe 
Ǿƻƴ сΦослΣрр ϵ ŀƭǎ ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ YƻǎǘŜƴ ŀƴǎŜǘȊŜƴ ǳƴŘ 
ǎƻƳƛǘ ŜƛƴŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ сосΣлр ϵ ǾƻǊǎŎƘƭŀπ
gen. 
 

Der Marktgemeinderat spricht sich dafür aus, dass 
vorher noch ein Gespräch mit der Blaskapelle Virns-
berg und der Kirchengemeinde über die Nutzung des 
Pfarrheims und der Außenanlagen geführt wird. Über 
diesen TOP soll dann im Anschluss an das Gespräch 
entschieden werden. 
 

Beschluss: 
Die Entscheidung zu diesem TOP wird vertagt.  
 
TOP 06 Ortsrecht - Änderung der Verordnung zum 
Betrieb von Autowaschanlagen an Sonn- und Feierta-
gen; Änderung der Öffnungszeiten - beschließend 
 

Die vorhandene Autowaschanlage im Gewerbegebiet 
Kellerfeld wurde vom bisherigen Betreiber verkauft. 
Der neue Eigentümer, die Tank & Waschgesellschaft 
mbH aus Dietenhofen, hat nun bei der Verwaltung 
eine Änderung der Öffnungszeiten für die Waschan-
lage an Sonn- und Feiertagen beantragt. Nach der der-
zeit geltenden Satzung darf die Autowaschanlage an 
Sonn- und Feiertagen zwischen 14.00 Uhr und 20.00 
Uhr betrieben werden. Die neuen Eigentümer möch-
ten den Zeitraum auf 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr ändern 
lassen. Hierzu ist eine Satzungsänderung nötig, über 
die der Marktgemeinderat entscheiden muss. Aus 
Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen 
die Änderung. 
 

Folgende Änderungen sind vorgesehen: 
 

§ 1 der Verordnung (ALT): 
Der Betrieb von Autowaschanlagen an Sonn- und Fei-
ertagen - ausgenommen Neujahr, Karfreitag, Oster-
sonntag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstsonntag, Pfingst-
montag sowie Erster und Zweiter Weihnachtstag - 
wird von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr zugelassen. 
 

§ 1 der Verordnung (NEU): 
Der Betrieb von Autowaschanlagen an Sonn- und Fei-
ertagen - ausgenommen Neujahr, Karfreitag, Oster-
sonntag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstsonntag, Pfingst-
montag sowie Erster und Zweiter Weihnachtstag - 
wird von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr zugelassen. 
 

§ 2 der Verordnung (ALT): 
Nach Art. 7 Nr. 1 des Gesetzes über den Schutz der 
Sonn- und Feiertage kann mit Geldbuße bis zu zehn-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 1 dieser Verordnung vor 14.00 
Uhr, nach 20.00 Uhr oder an den ausgenommenen Fei-
ertagen eine Autowaschanlage betreibt. 
 

§ 2 der Verordnung (NEU): 
Nach Art. 7 Nr. 1 des Gesetzes über den Schutz der 
Sonn- und Feiertage kann mit Geldbuße bis zu zehn-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 1 dieser Verordnung vor 12.00 
Uhr, nach 18.00 Uhr oder an den ausgenommenen Fei-
ertagen eine Autowaschanlage betreibt. 
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Die Änderungen sollen ab dem 01.05.2025 gelten. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Markt Flachslanden ändert die Verordnung zum 
Betrieb von Autowaschanlagen an Sonn- und Feierta-
gen vom 02.07.2018 wie vorgeschlagen ab. Die geän-
derte Satzung ist anschließend öffentlich bekanntzu-
machen. 
 
TOP 07 Haushaltswirtschaft ς Vorstellung der Eck-
punkte des Verwaltungshaushalts 2025 und Be-
schluss - beschließend 
 

Der Verwaltungshaushalt wurde bereits im Haupt- und 
Finanzausschuss am 12.03.2025 behandelt und be-
schlossen. Er sieht ein Gesamtvolumen in Höhe von 
сΦпуоΦолл ϵ ǳƴŘ ŜƛƴŜ ½ǳŦǸƘǊǳƴƎ ȊǳƳ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎƘŀǳǎπ
Ƙŀƭǘ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ услΦслл ϵ ǾƻǊΦ 9ǎ ǿǳǊŘŜƴ ŦƻƭƎŜƴŘŜ 
Vorschläge/Änderungen im Haupt- und Finanzaus-
schuss beschlossen: 
 

HHSt: 0.0241.4140 
Auf dieser Haushaltsstelle ist der Ansatz für die Ent-
schädigung der Austräger für das Mitteilungsblatt vor-
gesehen. Der Marktgemeinderat hat beschlossen die 
Vergütung für die Austräger leicht anzuheben. Der An-
ǎŀǘȊ ǿƛǊŘ ǳƳ млл ϵΣ ŀǳŦ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ нΦрлл ϵΣ ŜǊƘǀƘǘΦ 
 

Förderung der Denkmalpflege: 
Im Jahr 2025 werden einige private Projekte in der 
Denkmalpflege umgesetzt. Dies betrifft konkret die 
alte Ölmühle in Sondernohe und die Sanierung der Kir-
chentür in Neustetten. Weitere Vorhaben in diesem 
Jahr, sowie in den Folgejahren, sind wahrscheinlich. 
Die Gemeinde fördert den zusätzlichen denkmalpfle-
gerischen Aufwand mit 10 % der Zusatzkosten. Die 
Förderung soll mit einem angemessenen Ansatz in den 
Haushalt aufgenommen werden. 
 

Nach Überprüfung des Sachverhaltes durch die Ver-
waltung wird mitgeteilt, dass dieser Ansatz auf der 
Haushaltsstelle 1.3650.9880 im Vermögenshaushalt 
gebucht wird. Hierfür sind Ansätze vorgesehen. Bei 
diesen Ausgaben handelt es sich um Investitionszu-
weisungen, bzw. Investitionszuschüsse an Dritte. 
 

Weitere wichtige Kennzahlen aus dem Verwaltungs-
haushalt sind 
 

- 5ŀǎ !ǳŦƪƻƳƳŜƴ ŘŜǊ DŜǿŜǊōŜǎǘŜǳŜǊ όстрΦллл ϵ - 
ŜƛƴŜ ƭŜƛŎƘǘŜ !ōǎŜƴƪǳƴƎ Ǿƻƴ рлΦллл ϵ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ 
zum Jahr 2024) 

- Der gemeindliche Einkommenssteueranteil 
όмΦтннΦрлл ϵ - ŜƛƴŜ {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ фтΦрлл ϵ ƛƳ ±ŜǊπ
gleich zum Vorjahr) 

- Die Höhe der SchlüsselzuweisungŜƴ όфпмΦллл ϵ - 
ŜƛƴŜ {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ нфтΦмлл ϵ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ 
zum Vorjahr) 

- 5ƛŜ IǀƘŜ ŘŜǊ YǊŜƛǎǳƳƭŀƎŜ όмΦнфмΦфлл ϵ - eine Ver-
ǊƛƴƎŜǊǳƴƎ ǳƳ мплΦплл ϵ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 
wegen gesunkener Umlagekraft) 

 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Verwaltungshaus-
halt 2025 in der vorgelegten Form mit Einnahmen und 
!ǳǎƎŀōŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ сΦпуоΦолл ϵ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ½ǳŦǸƘπ
ǊǳƴƎ ȊǳƳ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎƘŀǳǎƘŀƭǘ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ услΦслл ϵ 
zu. 
 
TOP 08 Haushaltswirtschaft ς Vorstellung des Ver-
mögenshaushalts 2025 und Beratung - beschließend 
 

Der Vermögenshaushalt sieht ein Gesamtvolumen in 
IǀƘŜ Ǿƻƴ фΦпфуΦрлл ϵ ǾƻǊΦ aƛǘ ŘŜƳ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƘŀǳǎπ
halt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 
сΦпуоΦолл ϵ ŜǊƎƛōǘ ŘƛŜǎ Ŝƛƴ DŜǎŀƳǘǾƻƭǳƳŜƴ ŘŜǎ Iŀǳǎπ
Ƙŀƭǘǎ нлнр ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ мрΦфумΦулл ϵΦ LƳ YŜǊƴƘŀushalt 
sind alle geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr be-
rücksichtigt worden. Zu den größten Investitionen ge-
hören: 
 

Sanierung/Neubau der Mehrzweckhalle 
Die Sanierung der Mehrzweckhalle ist noch nicht im 
Marktgemeinderat beschlossen worden, allerdings 
wurde das Vorhaben bereits mehrfach in den Sitzun-
gen angesprochen. Die Verwaltung plant dafür Mittel 
für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 ein, damit das 
Verfahren zügig angegangen werden kann. Der jetzige 
Zustand der Halle kann so nicht verbleiben. Die ersten 
Planungsentwürfe sowie das grundsätzliche Vorhaben 
sollen in den kommenden Sitzungen besprochen wer-
den. Für den Beginn der Planung muss jedoch ein An-
satz in den Haushalt aufgenommen werden. So wur-
ŘŜƴ ŦǸǊ нлнр ŀƭǎ tƭŀƴǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ оллΦллл ϵ ŀƴƎŜǎŜǘȊǘΦ 
Der eigentlichen Baumaßnahmen könnten dann 2026 
stattfinden. Hierfür wurden im Jahr 2026 ein 
мΦуллΦллл ϵ ǳƴŘ ƛƳ WŀƘǊ нлнт ƴƻŎƘƳŀƭǎ пллΦллл ϵ ǾƻǊπ
gesehen. 
 

Bevor Entscheidungen getroffen werden möchte der 
Marktgemeinderat das Thema noch einmal behan-
deln. Es werden weitere Investitionsmaßnahmen dis-
kutiert. Bürgermeister Henninger stellt klar, dass die 
Aufnahme von Planungskosten in den Haushalt keine 
Entscheidung über die Umsetzung, sondern die Vor-
aussetzung für eine Entscheidung ist. Es soll kurzfristig 
ein Vor-Ort-Termin stattfinden. 
 

Neubau Kläranlage Flachslanden 
Der Neubau der Kläranlage Flachslanden stellt in die-
sem Jahr letztmalig den größten Ausgabeposten des 
Vermögenshaushalts dar. Bislang wurden ca. 
фΦнмлΦллл ϵ ŀƴ wŜŎƘƴǳƴƎŜƴ ōŜƎƭƛŎƘŜƴΦ bŀŎƘ ŘŜƴ ōƛǎπ
herigen Vergaben und der aktuellen Kostenschätzung 
ǎƛƴŘ ƴƻŎƘ ŎŀΦ нΦрллΦллл ϵ ŀƴ .ŀǳƪƻǎǘŜƴ ƻŦŦŜƴΦ 5ƛŜ Yƻǎπ
ten für das gesamte Vorhaben wurden auf der HHSt. 
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1.7000.9500 veranschlagt. Es wird davon ausgegan-
gen, dass der restliche Anteil der Kosten inkl. Schluss-
zahlungen im Jahr 2025 anfällt. Die letzte Rate der Ver-
besserungsbeiträge wurde im Dezember 2024 einge-
hoben. Die Förderung für die Kläranlage ist im Jahr 
2026/2027 nach Aussage des WWA Ansbach zu erwar-
ten.  
 

Zu den restlichen Kosten und den Gesamtkosten wird 
ein Vertreter des Ingenieurbüros Christofori und Part-
ner in eine der nächsten Sitzungen eingeladen. 
 

Sanierung der Gemeindestraßen Wippenau, Rosen-
bach und Rohrmühle 
Die Sanierung der Gemeindestraßen Wippenau, Ro-
senbach und Rohrmühle wurde im Jahr 2024 planmä-
ßig begonnen und ist fast abgeschlossen. Die vergebe-
ƴŜƴ !ǊōŜƛǘŜƴ ōŜƭŀǳŦŜƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ мΦмуфΦллл ϵΤ 
(HHSt: 1.6300.9500 ς тнфΦллл ϵύΣ όII{ǘΥ мΦтлллΦфрл2 
ς нффΦллл ϵύΣ όII{ǘΥ мΦумрлΦфрлн ς мсмΦллл ϵύΦ 9ǎ ǿǳǊπ
den noch nicht alle Kosten im Jahr 2024 abgerechnet, 
so dass die Restkosten im Haushaltsjahr 2025 anfallen 
ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎ ǎƛƴŘ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ нпрΦллл ϵΦ ²ŜƛǘŜǊƘƛƴ 
wurde für die Sanierung der Straße in Ruppersdorf im 
WŀƘǊ нлнс Ŝƛƴ !ƴǎŀǘȊ Ǿƻƴ оллΦллл ϵ ƛƴ ŘŜƴ IŀǳǎƘŀƭǘ 
mit aufgenommen. Die Förderung der Maßnahmen in 
Wippenau und Rosenbach wurde für das Haushalts-
ƧŀƘǊ нлнр Ƴƛǘ оллΦллл ϵ ŀƴƎŜǎŜǘȊǘ ǳƴŘ ŦǸǊ Řŀǎ WŀƘǊ 
нлнс Ƴƛǘ млрΦллл ϵΦ ½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǿƛǊŘ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ²²! 
Ansbach der Bau der Wasserleitung mit insgesamt 
урΦплл ϵ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘΦ 5ƛŜǎŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ǿƛǊŘ ƧŜŘƻŎƘ ƴƛŎƘǘ 
vor 2027 erfolgen. 
 

Ausbau und Sanierung der Gehsteige Ansbacher 
Straße/Neustetter Straße/Bad Windsheimer Straße 
Die Planungen für den Ausbau und die Sanierung der 
Gehsteige sind in den letzten Zügen. Es wird mit der 
Umsetzung in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet. 
Der zeitliche Ablauf verschiebt sich wegen der Baustel-
len an den anderen Kreis- und Staatsstraßen um 
Flachslanden herum etwas nach hinten. Der Marktge-
meinderat wurde in Kenntnis gesetzt. Baubeginn soll 
im Spätsommer 2025 sein, am Ortseingang Bad 
Windsheimer Straße. Die Baukosten für die gesamte 
aŀǖƴŀƘƳŜ ōŜǘǊŀƎŜƴ ƭŀǳǘ YƻǎǘŜƴǎŎƘŅǘȊǳƴƎ рулΦллл ϵΣ 
ŘŀǾƻƴ ǿŜǊŘŜƴ нллΦллл ϵ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ ǳƴŘ оулΦллл ϵ ƛƳ 
nächsten Jahr veranschlagt (HHSt: 1.6500.9501). Es 
wird damit gerechnet, dass die Maßnahme mit 55 % 
ƎŜŦǀǊŘŜǊǘ ǿƛǊŘΣ ǎƻ Řŀǎǎ мплΦллл ϵ ƛƳ WŀƘǊ нлнс ǳƴŘ 
мрлΦллл ϵ ƛƳ WŀƘǊ нлнт ŀƭǎ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ǾŜǊŀƴǎŎƘƭŀƎǘ 
wurden (HHSt: 1.6500. 3610). 
 

Weitere erhebliche Investitionen 2025 
Besch. V-LKW Flachslanden (Rest)        мсрΦллл ϵ 
(HHSt: 1.1300.9397) 
Haus der Pflege Außenanlagen         мллΦллл ϵ 
(HHSt: 1.6301.9500) 
Sanierung Leitungsschächte (Wasser)        мнрΦллл ϵ 
(HHSt: 1.8150.9400) 

Grundstückskäufe          оллΦллл ϵ 
(HHSt: 1.8810.9320) 
 

Breitbandausbau (Zweites Verfahren) 
!ƴ ŘƛŜ ¢ŜƭŜƪƻƳ ǎƛƴŘ ƴƻŎƘ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ сстΦллл ϵ ŀƭǎ 
Baukostenzuschuss zu leisten. Dies ist die 2. Ab-
schlagszahlung und die Schlussrechnung für das statt-
gefundene Ausbauverfahren. Diese werden allerdings 
durch die Förderung (90 %) fast ausgeglichen. Ansatz 
ŦǸǊ нлнрΥ сстΦллл ϵ όII{ǘΥ мΦутллΦфутлύΣ CǀǊŘŜǊǳƴƎΥ 
сллΦллл ϵ όII{ǘΥ мΦутллΦосмлύΦ {ƻƳƛǘ ǾŜǊōƭŜƛōŜƴ ŘŜƳ 
Markt Flachslanden jeweils Kosten in Höhe von ca. 
стΦллл ϵΦ 
 

Darlehensaufnahme und Darlehenstilgung 
Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt beträgt 
ŀƪǘǳŜƭƭ услΦслл ϵΦ 9ǎ ƛǎǘ ƪŜƛƴŜ ǿŜƛǘŜǊŜ 5ŀǊƭŜƘŜƴǎŀǳŦπ
nahme zur Deckung der geplanten Investitionen vor-
gesehen. Für Tilgungsleistungen sind dieses Jahr 
фрнΦолл ϵ ŀƴƎŜǎŜǘȊǘΦ 5ƛŜ ¢ƛƭƎǳƴƎ ƛǎǘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ƭŀǳŦŜƴπ
den Darlehen sehr hoch und überschreitet die Zufüh-
rung zum Vermögenshaushalt und sorgt somit für eine 
sog. negative freie Finanzspanne (Zuführung aus dem 
VWHH kleiner als Kredittilgung). 
 

Durch die Anzahlung auf das Anlagevermögen in den 
Bereichen Wasser und Abwasser in Höhe von 
рΦрллΦллл ϵ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ƴŜǳ ƎŜƎǊǸƴŘŜǘŜ Y¦Σ ƪƻƳƳǘ Ŝǎ 
gleichzeitig zu einer sehr hohen Rücklagenbildung, so 
dass die negative Finanzspanne aus den Rücklagen ge-
deckt werden kann. Die Rücklagenbildung wird sich im 
Jahr 2026 voraussichtlich noch weiter erhöhen, da 
dann der Restwert auf das Anlagevermögen ausge-
zahlt wird. Der Anlagewert ist aktuell mit der vorhan-
denen Kalkulation berechnet. Die Zuführung an Rück-
ƭŀƎŜƴ ƭƛŜƎǘ ƛƳ WŀƘǊ нлнр ōŜƛ мΦррмΦрлл ϵ ǳƴŘ ƛƳ WŀƘǊ 
нлнс ōŜƛ оΦлтлΦллл ϵΦ {ƻƳƛǘ ƛǎǘ eine erneute Darlehen-
saufnahme nicht erforderlich und die negative Finanz-
spanne ausreichend gedeckt. 
 

Die Hebesätze werden an die aktuelle Hebesatzsat-
zung vom 01.01.2025 angepasst. Die Steuerentwick-
lung (insbesondere Grundsteuer) wird weiter beo-
bachtet. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 
2026 (bzw. Ende 2025), wenn die Einnahmen aus der 
Grundsteuerreform bekannt sind, es auch zu einer er-
neuten Anpassung der Hebesätze kommen kann. 
 

Es wird ein Planansatz für die Jahre 2026-2028 für den 
Neubau eines Bauhofs aufgenommen. 
HHSt: 1.6595.9400 
нлнсΥ орлΦллл ϵ 
нлнтΥ мΦрллΦллл ϵ 
нлнуΥ рллΦллл ϵ 
 

Der Marktgemeinderat spricht nochmals den Wunsch 
nach einer Projektliste an, die mittelfristig (ähnlich 
dem Feuerwehrplan) die geplanten Projekte der Ge-
meinde aufzeigt und kostentechnisch bewertet. 
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Der Ansatz auf der HHSt 1.1300.9400 (Hochbaumaß-
ƴŀƘƳŜƴ CŜǳŜǊǿŜƘǊύ ǿǳǊŘŜ ǳƳ олΦллл ϵ ŜǊƘǀƘǘΦ 
Grund hierfür ist die Anschaffung neuer Sektionaltore 
für die Feuerwehrhäuser Virnsberg und Flachslanden. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der geänderte Entwurf des Vermögenshaushalts wird 
vom Marktgemeinderat in dieser Form zur Kenntnis 
genommen. Der Beschluss hierzu soll zusammen mit 
der Haushaltssatzung in der nächsten Sitzung erfol-
gen. 
 
TOP 09 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

LAG Rangau ς Markt Flachslanden beteiligt sich bei Be-
schaffung Radservicestationen 
 

Der Markt Flachslanden wird gemeinsam mit den Ge-
meinden Bruckberg, Dietenhofen, Emskirchen, Hagen-
büchach, Lehrberg, Lichtenau, Markt Erlbach, Neuen-
dettelsau, Neuhof a.d. Zenn, Obernzenn, Petersau-
rach, Rügland, Sachsen b. Ansbach, Trautskirchen, 
Weihenzell und Wilhelmsdorf 19 Radservicestationen 
bestellen. Die Stationen werden in insgesamt 17 Kom-
munen aufgestellt. Die Organisation erfolgt über die 
LAG Rangau. Die Lieferung der Stationen ist an den 
Bauhof Sachsen b. Ansbach für die KW 18/19 avisiert. 
Die Beklebung mit Wappen und Infotafeln erfolgt 
dann im Anschluss für alle Stationen in Sachsen. 
 

In Flachslanden wird die Station neben der E-Bike-La-
destation am Pan-Europa-Radweg am Friedhof aufge-
stellt. Eine Station kostet ca. 2.506 Euro brutto (inkl. 
Diebstahlsicherheitsmuttern, Beklebung). Die LAG 
Rangau fördert die Anschaffung mit 1.000 Euro pro 
Station. Die Kosten für den Markt Flachslanden belau-
fen sich somit auf ca. 1.50л ϵΦ 
 

Gemeinderatssitzung vom 22.04.2025 ς 
öffentlicher Teil 
 
TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen worden. 
Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der 
Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die Be-
richterstattung erfolgt grundsätzlich durch den Vorsit-
zenden, sollte in der Niederschrift kein anderer oder 
zusätzlicher Berichterstatter benannt sein. 
 
TOP 03 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 01.04.2025 ς öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der ausge-
händigten Niederschrift ς öffentlicher Teil. Der Markt-
gemeinderat erhebt keine Einwände gegen die Nie-
derschrift.  
 

Beschluss: einstimmig 
Die ausgehändigte Niederschrift ς öffentlicher Teil 
wird genehmigt. 
 
TOP 04 Baupläne - beschließend 
 

TOP 04 A Bauvoranfrage Fischer - Neubau ei-
nes Einfamilienhauses mit Garagen auf Teilgrund-
stück; Sondernohe - Tektur - beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Neubau eines Ein-
familienhauses mit Garagen auf einem Teilgrundstück 
in Sondernohe. Das Bauvorhaben befindet sich im In-
nenbereich (§ 34 BauGB) und fügt sich aus Sicht der 
Verwaltung in die nähere Umgebung ein. Laut Flä-
chennutzungsplan befindet sich das Grundstück zum 
Teil auf Bauland und zum Teil auf Grünland. Der zur 
Bebauung geplante Teil ist Bauland, so dass aus Sicht 
der Verwaltung keine planungsrechtlichen Bedenken 
gegen das Bauvorhaben bestehen. Nachbarunter-
schriften sind für eine Bauvoranfrage nicht erforder-
lich. Die Erschließung wäre gesichert. 
 

Der Marktgemeinderat hat zu dieser Bauvoranfrage 
bereits in der Sitzung am 21.01.2025 seine Zustim-
mung erteilt. Die Anfrage wird erneut gestellt, da der 
Plansatz verändert wurde. Das Haus wurde etwas in 
nördlicher Richtung auf dem Grundstück verschoben. 
Die geplanten Garagen werden nun auf der Nordseite 
dargestellt und nicht wie früher auf der Südseite. Die 
Verwaltung empfiehlt, der Bauvoranfrage erneut zu-
zustimmen. 
 

Beschluss: einstimmig 

Der Marktgemeinderat stimmt der Bauvoranfrage für 
einen Neubau eines Einfamilienhauses mit Garagen 
auf dem Teilgrundstück in Sondernohe zu und erteilt 
das gemeindliche Einvernehmen. 
 
TOP 05 Haushaltswirtschaft - Beschluss des Vermö-
genshaushalts und der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2025 - beschließend 
 

Es wird auf die Sitzung des Marktgemeinderats vom 
01.04.2024 und den Vorbericht sowie die Haushalts-
satzung verwiesen, die mit den Sitzungsunterlagen 
ausgehändigt wurden. Der Stellenplan ist unverän-
dert. Die Hebesätze für die Gemeindesteuern wurden 
an die Hebesatzsatzung vom 29.10.2024 angepasst. 
 

Es wird beraten, ob ein Ansatz für den Straßenbau in 
die Finanzplanung mit aufgenommen wird. Dies soll im 
nächsten Haushalt erfolgen. 
 

Beschluss: 13 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
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Der Marktgemeinderat stimmt dem Vermögenshaus-
halt in der vorgelegten Fassung vom 02.04.2025 zu. 
Der Vermögenshaushalt schließt mit einer Summe von 
фΦрнуΦрлл ϵ ŀōΦ 5ŜǊ aŀǊƪǘƎŜƳŜƛƴŘŜǊŀt erlässt die 
Haushaltssatzung 2025 in der Fassung vom 
02.04.2025. 
 

TOP 06 Finanzangelegenheiten - Örtliche Rechnungs-
prüfung vom 08.04.2025 ς Stellungnahme der Ver-
waltung; Feststellung der Jahresrechnung und Entlas-
tung - beschließend 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) hat am 
08.04.2025 die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 
2024 durchgeführt. Folgende Prüfungsfeststellungen 
sind getroffen worden: 
 

HHSt. 0.7900.6300: 
Es geht um zwei Rechnungen vom 03.12.2.2024 des 
Tourismusverbands Romantisches Franken e.V. in 
IǀƘŜ Ǿƻƴ урсΣул ϵ ǳƴŘ мΦрноΣнл ϵ όōŜƛŘŜǎ ōǊǳǘǘƻύ ŦǸǊ 
die Anzeigen im Urlaubsmagazin. Der RPA möchte wis-
sen, welche Leistung hier bezahlt wird. Es geht um die 
!ƴȊŜƛƎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ IŜŦǘŜƴ ŘŜǎ ¢ƻǳǊƛǎƳǳǎǾŜǊōŀƴŘŜǎ α¦Ǌπ
ƭŀǳōǎƳŀƎŀȊƛƴ нлнрά ǳƴŘ αCŀƳƛƭƛŜƴǳǊƭŀǳōάΦ 
 

Die restlichen Punkte und Fragen konnten in der Sit-
zung des RPA beantwortet werden. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Marktgemeinderat nimmt die Stellungnahme der 
Verwaltung zu den Prüfungsfeststellungen der örtli-
chen Rechnungsprüfung zur Kenntnis. Die Jahresrech-
nung 2024 wird festgestellt. Es wird Entlastung erteilt. 
 

Erster Bürgermeister Henninger nimmt an der Abstim-
mung nicht teil.  
 

TOP 07 Planungsangelegenheiten - 3. Änderung des 
Bebauungsplans "Kellerfeld"; Beschluss zum ersten 
Planungsentwurf und textlicher Teil - beschließend 
 

Der Marktgemeinderat hat bereits in seiner Sitzung 
vom 04.06.2024 den Beschluss zur Aufstellung der 3. 
B-Plan-&ƴŘŜǊǳƴƎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ōŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴΦ 9ǎ ǎƻƭƭ Ŝƛƴ 
Teil des Gewerbegebiets in ein Mischgebiet umgewan-
delt werden. Ziel ist es auf den betroffenen Grundstü-
cken eine Mischnutzung (mit Wohnnutzung) zu er-
möglichen. 
 

Für die Änderung des B-Plans wurde das Planungsbüro 
Heller beauftragt. Es liegt nun der erste Planungsent-
wurf vor, sowie der erste Entwurf des textlichen Teils. 
Inhaltlich soll es keine weitere Änderung am B-Plan ge-
ben, außer der Gebietsänderung. Dies sieht auch der 
textliche Teil vor. Was jedoch noch erforderlich sein 
wird, ist ein Immissionsgutachten, welches Teil des B-
Plans wird. Das Immissionsschutzgutachten wurde be-
reits beauftragt. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/2-Nein-Stimmen 

Der Marktgemeinderat beschließt den Entwurf der 3. 
&ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ƛƴ ŘŜǊ Cŀǎπ
sung vom 16.04.2025 inkl. Textteil und Begründung. 
Das Planungsverfahren soll auf dieser Grundlage gem. 
§ 13a BauGB fortgeführt werden. 
 
TOP 08 Kirchliche Angelegenheiten - Teilweise Er-
neuerung des Zauns am Pfarrzentrum und Spielplatz 
in Virnsberg; Erneuter Beschluss über Förderung - be-
schließend 
 

Die Kirchengemeinde Virnsberg plant eine Erneuerung 
des Zauns auf dem Grundstück des Jugendheims und 
Spielplatzes Virnsberg. Dies betrifft die Grenze zu den 
Grundstücken 38/6 und 38/7. Da der Spielplatz als ge-
meindlicher Spielplatz genutzt und unterhalten wird, 
wurde seitens der Kirchenpflegerin angefragt, ob der 
Markt Flachslanden für die Erneuerung des Zauns ei-
nen Zuschuss geben könnte. 
 

Es liegt ein Angebot der Firma Draht Krippner in Höhe 
сΦослΣрр ϵ ǾƻǊΦ 5ŜǊ ŀƪǘǳŜƭƭ ƳŀǊƻŘŜ IƻƭȊȊŀǳƴ ǎƻƭƭ ŘǳǊŎƘ 
einen Metallzaun ersetzt werden. Das Erzbistum Bam-
berg fördert die Maßnahme mit ca. 63 % der zuschuss-
fähigen Kosten. Insgesamt beträgt der Zuschuss des 
9ǊȊōƛǎǘǳƳǎ .ŀƳōŜǊƎ оΦнор ϵΦ 
 

Da das Grundstück auch zum Teil öffentlich genutzt 
wird, schlägt die Verwaltung vor, einen Zuschuss in 
Höhe von 10 % zu gewähren. Die Verwaltung würde 
ŘƛŜ DŜǎŀƳǘǎǳƳƳŜ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ сΦослΣрр ϵ ŀƭǎ ŦǀǊŘŜǊπ
fähige Kosten ansetzen und somit eine Förderung in 
IǀƘŜ Ǿƻƴ сосΣлр ϵ ǾƻǊǎŎƘƭŀƎŜƴΦ 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Markt Flachslanden fördert die Erneuerung des 
Zauns auf dem Grundstück des Jugendheims und 
Spielplatzes Virnsberg mit 10 % der vorgelegten Ange-
botskosten. Die max. mögliche Höhe der Förderung 
ōŜǘǊŅƎǘ ǎƻƳƛǘ сосΣлр ϵΦ 5ƛŜ !ǳǎȊŀƘƭǳƴƎ ŘŜǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ 
erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme und Vor-
lage der Schlussrechnung der Firma Draht Krippner. 
 
TOP 09 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Der Kindergartenförderverein möchte eine Eisma-
schine für Softeis anschaffen und hat gefragt, ob es 
über die Gemeinde eine Förderung dafür gibt. Die Eis-
maschine soll dann am Stand des Kindergartenförder-
vereins bei den Festen in der Gemeinde betrieben 
werdenΦ 5ƛŜ YƻǎǘŜƴ ǿǸǊŘŜƴ ŎŀΦ нΦллл ϵ ƴŜǘǘƻ ōŜǘǊŀπ
gen.  
Es gibt in der LAG-Rangau ein Förderprogramm für sol-
che Kleinanschaffungen. Der Förderantrag ist entspre-
chend zu begründen und bei der LAG einzureichen. Es 
können Förderungen in Höhe von 90 % der Kosten be-
antragt werden. Dieser Weg soll dem Kindergartenför-
derverein empfohlen werden. 
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TOP 09 A Anregungen aus der Bürgerversamm-
lung vom 27.03.2025 - beschließend 
 

Folgende Anregungen aus der Bürgerschaft wurden 
bei den Ortsteilversammlungen und der Bürgerver-
sammlung vorgebracht: 
 

Ortsteilversammlung Sondernohe 
 

- Es sollten auch für Sondernohe Hochwasserschutz-
maßnahmen gemacht werden. 

- Am Kemmathbach gibt es nach wie vor ein Biber-
problem. 

- Die Auflösung des Wahllokals ist schlecht kommuni-
ziert worden. 

 

Ortsteilversammlung Neustetten 
 

- Wege wieder herrichten nach Stromleitungsbau -> 
örtliche Ansprechpartner (Alfred Stocker) mitneh-
men bei Besprechung. 

- An der Brunner Leite soll die Asphaltdecke ange-
schaut werden. 

- Die Ebenhofstraße (außerorts) soll saniert werden. 
- Die Straße Schmalnbühl-Hochstraße soll ausgebes-

sert werden. 
- Die Straße Neustetten in Richtung Virnsberg soll aus-

bessert werden. 
- Straßengraben Neustetten in Richtung AN 21 

(Flachslanden) ausbaggern. 
- Das Bankett der AN 24 in Hainklingen soll ausgebes-

sert werden. 
- Wegseitengraben am Rothklingenweg wiederher-

stellen. 
- Entsorgung von Klärschlamm privater Kläranlagen in 

KA Flachslanden möglich? 
- Situation am Holzplatz am Spielplatz am Ebenhofweg 

besprechen. 
- Hundetoilette am Spielplatz Neustetten soll versetzt 

werden -> am besten zum Holzplatz. 
- Busfahrer entsorgen Müll in gemeindl. Mülleimer am 

Bushäuschen Neustetten. 
 

Ortsteilversammlung Kettenhöfstetten 
 

- Ortsdurchfahrt Birkenfels mit Sanierung AN 21 sanie-
ren, wenn möglich. 

- Geschwindigkeitsmessgerät in Kettenhöfstetten 
dauerhaft anbringen. 

- Überhängende Äste am Weg zum Rohrweiher ent-
fernen. 

- Ausschwemmungen am Weg zum Ebenhofweg in 
Ruppersdorf in Ordnung bringen. 

- Schlagloch in Birkenfels bei Karl Neumeier sanieren. 
 

Ortsteilversammlung Virnsberg 
 

- Gehsteig zum Friedhof sanieren. 
- Beleuchtung des Gehwegs zum Friedhof. 
- Zaun des Rückhaltebeckens ist zu hoch. 

- Gehweg Ringstraße nach Einfahrt ins Käppele ist zu-
geparkt. 

- Parkplatz vor ehem. Anwesen Gebauer ist ge-
wünscht. 

- An Nachnutzung Jugendheim denken. 
- Neues Tor für Feuerwehrhaus Virnsberg gewünscht. 
- Erdaushubhaufen im Baugebiet Gartenfeld sollen 

entfernt werden. 
 

Anregungen Bürgerversammlung: 
 

- Die Hinweistafel des Naturparks Frankenhöhe am 
Kriegerdenkmal in Flachslanden ist in einem schlech-
ten Zustand und sollte erneuert werden. Der Natur-
park Frankenhöhe arbeitet bereits an einer Planung 
für die Sanierung der Schilder. 

- Die Friedhofsmauer ist ebenfalls in einem schlechten 
Zustand und sollte saniert werden. Die Kirchenge-
meinde arbeitet an einer Planung. In diesem Zusam-
menhang sollte die Gemeinde auch das Kriegerdenk-
mal mit erneuern. 

- Es wird gefragt, wann mit dem Bau des Spielplatzes 
im neuen Baugebiet Wolfsgruben II gerechnet wer-
den kann. Der Bau soll 2025 erfolgen. Es gibt bereits 
Angebote, die in einer der nächsten Gemeinderats-
sitzungen vorgestellt werden. 

- Es wird ein Verkehrsspiegel an der Kreuzung Rosen-
bacher Straße / Ansbacher Straße gefordert. Die 
Kreuzung ist schlecht einsehbar und die Situation 
wurde bereits mehrfach angesprochen. Damit ver-
ōǳƴŘŜƴ ƪǀƴƴǘŜ Ƴŀƴ ŀǳŎƘ ŘƛŜ wƛŎƘǘǳƴƎǎǎŎƘƛƭŘŜǊ αwƻπ
ǎŜƴōŀŎƘά ǳƴŘ αCǊƛŜŘƘƻŦά Ŝǘǿŀǎ ǾŜǊǎŜǘȊŜƴΣ ǳƳ ŘŜƴ 
Einblick in die Kreuzung zu verbessern. Über diese 
Maßnahme soll der Marktgemeinderat entscheiden. 

- In der Wiesenstraße soll es vermehrt zu Geschwin-
digkeitsüberschreitungen kommen. Es soll hierzu ein 
Hinweis ins Mitteilungsblatt aufgenommen werden.  

- An der Flurstraße in Richtung der Wasserversorgung 
wachsen Dornenbüsche in den Weg hinein. Die He-
cken sollten geschnitten werden. 

- Der Kinderspielplatz Im Priel wird wegen der Aus-
wahl der Spielgeräte besprochen. Die Auswahl 
würde sich ausschließlich an Kleinkinder richten und 
Kinder im Grundschulalter vernachlässigen. Es wird 
auch angefragt, weshalb der Baum auf dem Gelände 
entfernt wurde. Die Neugestaltung des Spielplatzes 
Im Priel ist im Rahmen des Regionalbudget durchge-
führt worden. Die Umsetzung ist mit den Eltern vor 
Ort, dem Bauhof und der Feuerwehr Flachslanden 
geplant gewesen. Es gibt hierzu entsprechende Ge-
meinderatsbeschlüsse. 

- Die Situation zum Festplatz/Marktplatz/Feuerwehr-
platz am Weihnachtsmarkt wird angesprochen. Im 
Laufe des Jahres soll mit den Vereinen zusammen 
eine Lösung erarbeitet werden. 
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- Es wird vorgeschlagen für das nächste Ferienspaß-
ǇǊƻƎǊŀƳƳ ǎƻƎΦ α[ƛŜōƭƛƴƎǎƻǊǘŜά ƛƴ ŘŜǊ DŜƳŜƛnde an-
zubieten. Der Vorschlag wird geprüft. 

- Es wird angefragt, wann die Straßenbeleuchtung in 
Kellern aufgestellt wird. Die Straßenlampen sind da 
und sollen dieses Jahr aufgestellt werden. 

 
 

 
 

Lesewettbewerb an der Grund-
schule Flachslanden 
 

Im April fand an unserer Grundschule 
Flachslanden der Schulentscheid für den 
diesjährigen Lesewettbewerb der 3. Klassen statt. 
Zwei mutige Kinder, Lukas und Jana, stellten sich der 
spannenden Herausforderung: Sie trugen einen vorbe-
reiteten Text vor ς und zwar vor allen Kindern der 
Schule! Es war ein großer Moment für beide, und alle 
waren ganz gespannt.  
 

 
 

Nach dem Vorlesen durften die Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam abstimmen, wer ihre Schule beim 
nächsten Wettbewerb vertreten darf. Mit viel sicherer 
Lesetechnik, lebendiger Betonung und großer Freude 
am Lesen konnte sich Lukas durchsetzen und wurde 
zum Schulsieger gekürt. Jana hat ebenfalls toll gelesen 
und hat sich sehr bemüht ς wir sind stolz auf beide!  
 

Der Schulentscheid war nur der Anfang: Lukas durfte 
unsere Schule beim Bereichsentscheid am 7. Mai 2025 
an der Grundschule Colmberg vertreten. Dort traten 
die besten Leserinnen und Leser aus verschiedenen 
Schulen der Region in zwei spannenden Runden ge-
geneinander an. Es ging um Leseflüssigkeit, Ausspra-
che, Betonung und Textverständnis ς eine echte Her-
ausforderung!  
 

Wir sind sehr stolz auf Lukas, der sein Können unter 
Beweis gestellt hat, und freuen uns, dass er so mutig 
bei diesem Wettbewerb mitgemacht hat. Es ist schön 
zu sehen, wie viel Freude und Engagement er beim Le-
sen gezeigt hat!  
 

 
 

Die Grundschule Flachslanden gratuliert Lukas herzlich 
zu seinem Erfolg und bedankt sich bei ihm für seinen 
Einsatz. Wir wünschen ihm weiterhin viel Freude beim 
Lesen. 
 

Sarah Pfundt-Migliore, Klassenlehrerin der 3. Klasse 
 
 

Grundschüler entdecken die 
Welt des Wassers ς Spannen-
der Ausflug an Bach und Wei-
her 
 

Flachslanden ς Ein erlebnisreicher Vormittag in der 
Natur 
 

Am Mittwoch, den 14.05.25, verwandelte sich der Un-
terricht der 4. Klasse der Grundschule Flachslanden in 
ein spannendes Naturabenteuer. Passend zum HSU-
¢ƘŜƳŀ α²ŀǎǎŜǊά ōŜƎŀōŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ {ŎƘǸƭŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ 
Schüler mit ihrer Lehrerin Frau Meinert und der erfah-
renen Naturpädagogin Frau Brenner an einen nahege-
legenen Bach und einen Weiher. 
 

 
 

Ausgerüstet mit Keschern, Eimerchen und jeder 
Menge Neugier machten sich die Kinder auf die Suche 
nach kleinen Wasserbewohnern. Mit viel Begeisterung 
wurden Libellenlarven, Wasserkäfer, Bachflohkrebse 
und sogar kleine Kaulquappen entdeckt. Die Funde 
wurden vorsichtig in die Eimer gesetzt und gemeinsam 
untersucht. Die Naturpädagogin erklärte geduldig, 
welche Tiere sie gefunden hatten, welche Aufgaben 
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diese im Ökosystem erfüllen und wie empfindlich sie 
auf Veränderungen in ihrer Umwelt reagieren. 
 

Als zertifizierte Naturparkschule legt die Grundschule 
Flachslanden besonderen Wert auf den Bezug zur Na-
tur und auf das Lernen durch Erleben. Solche Ausflüge 
sind fester Bestandteil des Unterrichts und stärken 
nicht nur das Wissen, sondern auch das Umweltbe-
wusstsein der Kinder. 
 

 
 

Am Ende des Ausflugs wurden alle Tiere wieder vor-
sichtig in ihre natürlichen Lebensräume zurückgesetzt 
ς mit dem Versprechen, gut auf sie und ihre Umwelt 
zu achten. 
 

Ein Vormittag voller Entdeckungen, Spaß und span-
nender Erkenntnisse ς und eine schöne Erinnerung da-
ran, wie viel es in der Natur direkt vor unserer Haustür 
zu entdecken gibt. 
 

Julia Meinert, Klassenlehrerin 4. Klasse 
 
 

Sponsorenlauf 2025  
αCƭŅŎƘǎƭŅƴŘŜǊ YƛƴŘŜǊ ƭŀǳŦŜƴ ŦǸǊ 
YƛƴŘŜǊά 
 

Am 30. April war es wieder soweit für unsere Läufer 
der Grundschule Flachslanden. Bei sommerlichen 
Temperaturen ging es auf den Hartplatz hinter der 
Schule. Nach Streckenbegehung und Regelerklärung 
ging es auf die ca.100 Meter lange Strecke. Die 1. 
Klasse hatte die Möglichkeit bis zu 20min zu laufen, die 
2. Klasse 25min und 3. + 4. Klasse je bis zu 30min. Als 
Vorgabe galt nur die Strecke an einem Stück zu laufen, 
ob im Spaziergang oder joggend war alles erlaubt. 
Nach dem Lauf konnten sich die Kinder im Schatten 
der neuen Pavillons stärken. Mit der Urkunde, ging es 
dann in die Verhandlungsgespräche mit den Sponso-

ren fl . 
 

 
 

Die 1. - оΦ YƭŀǎǎŜ ƛǎǘ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ WŀƘǊ ŦǸǊ Ŝƛƴ α¢ǊƻƳƳŜƭπ
ǇǊƻƧŜƪǘά ƎŜƭŀǳŦŜƴΣ Řŀǎǎ ƛƳ IŜǊōǎǘΣ ǸōŜǊ ƳŜƘǊŜǊŜ ¢ŀƎŜΣ 
stattfindet. Da dann unsere 4. Klässler nicht mehr an 
der Grundschule sind, haben sie das gesammelte Geld 
für ihre Klassenkasse erhalten. Davon können sich die 
Schüler die Abschlussfeier verschönern oder sich eine 
anderweitige gemeinsame Aktivität ermöglichen.  
 

 
 

Unsere 85 Athleten haben gemeinsam 2477 Runden 
erlaufen, das sind 247,7km. Ihre Sponsoren haben 
eine Summe von αмнллϵά ŦǸǊ ŘƛŜ м-3.Klasse und 
αррсϵά ŦǸǊ ŘƛŜ пΦ YƭŀǎǎŜ erreicht. Wir bedanken uns bei 
allen Helfern, die den Tag mitgestaltet haben. 
 
 

Iŀǳǎ ŦǸǊ YƛƴŘŜǊ α¦ƴǘŜǊƳ 
wŜƎŜƴōƻƎŜƴά 
 

Liebe Gemeindemitglieder,  
 

das Jahr rennt schon wieder und 
wir haben mittlerweile den Won-
nemonat Mai. Wir haben im April zu Ostern die Oster-
geschichte in den Gruppen gehört und dazu viel gesun-
gen. 
 

 
 

Auch wenn es ein religiöses Fest ist, darf der Osterhase 
nicht fehlen. Er hat für jedes Kind ein Nest vorbeige-
bracht, und somit konnten alle Kinder zufrieden in die 
Osterferien starten. Ein riesengroßes Dankeschön 
geht an den Bauernladen Hofmann in Sondernohe! 
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Seit vielen Jahren bekommen wir die Eier von dort ge-
spendet und möchten uns ganz herzlich dafür bedan-

ken. fl  
 

Ein weiteres Dankeschön geht an die Spender der 
αYƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴƪŅǇǇƛǎάΦ 5ƛŜ YƛƴŘŜǊ ƪǀƴƴŜƴ ƴǳƴ Ƴƛǘ ǳƴǎ 
einheitlich losziehen, um auch in Parks oder auf Aus-
flügen gut gesehen zu werden. Vielen Dank an die 
CƛǊƳŀ 9ƘŜƳŀƴƴ ǳƴŘ ŘƛŜ tǊŀȄƛǎ α5ŀǎ ±ƛŀǾƛǘǳƳάΦ 
 

Wir haben immer wieder Anfragen bezüglich Prakti-
kumsplätze. Bei uns sind PraktikantInnen herzlich will-
kommen. Spontane Besuche mit Anfragen sind bei uns 
meist schwierig. Am besten erreicht ihr uns per Mail: 
kita.flachslanden@elkb.de. Hier bitte Wunschdatum 
und eine Telefonnummer hinterlassen, wir melden 
uns zurück.  
 

 
 

Termine: 
- 17.5.25 interner Eltern-Kind-Ausflug nach Sommer-

hausen in den Tierpark 
- Pfingstferien: 16.6.-20.06.25 

 

Zudem suchen wir ab sofort eine Schwangerschafts-
vertretung in Voll-/Teilzeit in der Kinderkrippe. Sie sind 
Fachkraft oder Ergänzungskraft? Dann melden Sie sich 
bitte unter obenstehender Mailadresse. 
 

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Start in den Mai. 
 

Ihr Kita-Team 
 
 
 

Mittagsbetreuung  
 
 

Liebe Eltern, 
 

seit einigen Jahren gibt es für die Grundschule Flachs-
landen die Schulkindbetreuung, welche seit Septem-
ber 2022 die Marktgemeinde Flachslanden übernom-
men hat. 
 

Unsere Räumlichkeiten befinden sich im unteren Teil 
der Schule. 
 

Die Schulkindbetreuung ermöglicht die Betreuung von 
Schülerinnen und Schülern der 1. bis 4. Klasse. Vom 
Ende des stundenplanmäßigen Unterrichtes bis 16 
Uhr. Ebenso ist eine Betreuung in den Ferien möglich. 
 

Der Aufenthalt ist dabei freizeitpädagogisch gestaltet. 
Den Kindern soll Bewegung, aber auch Ruhe und Ent-
spannung nach dem Unterricht ermöglicht werden. 
Sie können mit anderen spielen und kreativ sein. Es 
steht den Kindern vielfältiges Spiel- und Bastelmaterial 
zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit, 
dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen können. 
Hierbei werden sie von uns betreut und unterstützt. 
Zudem können Eltern das Angebot eines warmen Es-
sens nutzen. 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Team 
der Mittagsbetreuung 
 

Telefon: 0175 351 0696, E-Mail: mittagsbetreuung@ 
flachslanden.de 
 

oder an die Marktgemeinde Flachslanden 
 

Telefon: 09829 91 11 0, Email: poststelle@flachslan-
den.de 
 

Das Anmeldeformular finden Sie unter www.flachs-
landen.de ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ wǳōǊƛƪ α[ŜōŜƴ ϧ ²ƻƘƴŜƴά ǳƴǘŜǊ 
dem Punkt Schule. 
 

Das Team der Mittagsbetreuung 
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Bürgerwerkstatt zur Fort-
schreibung des Integrier-
ten Ländlichen Entwick-
lungskonzepts: Ein Erfolgreiches Event 
mit Begeisterung und Ideen 
 

Kürzlich fand eine engagierte Bürgerwerkstatt zur 
Fortschreibung des Integrierten Ländlichen Entwick-
lungskonzepts (ILEK) der Kommunalen Allianz Nördli-
cher Landkreis Ansbach NorA (ILE) statt. Die diesjäh-
rige Allianzsprecherin, Frau Bürgermeisterin Renate 
Hans, lud dazu am 13.03.2025 in die Grundschule des 
Marktes Lehrberg ein. Rund 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus der Region kamen zusammen, um ak-
tiv an der Weiterentwicklung ihres ländlichen Raums 
mitzuwirken. Die Veranstaltung war ein gelungenes 
Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. 
 

Durchgeführt und moderiert wurde die Veranstaltung 
von Frau Stephanie Göbet und Herrn Sebastian Mer-
fort von der BBV LandSiedlung GmbH, der die ILE NorA 
nicht nur bei der Fortschreibung des ILEK unterstützt, 
sondern auch als Umsetzungsbegleiter für die Region 
tätig sind.  
 

Zentraler Bestandteil des Workshops war die Arbeit an 
einer SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken), bei der die Teilnehmer die Region aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchteten. Durch kon-
struktive Diskussionen wurden sowohl Potenziale als 


